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1.0 Vorbemerkungen 

Anlass Die Stadt Rauenberg plant die bauliche Entwickung des Wohnbaugebietes 

„Sandäcker“ durchzuführen. Dazu soll ein Bebauungsplan für das Gebiet 

aufgestellt werden (Abbildung 1). 

Abbildung 1:  

Bebauungsplan „San-

däcker“ in Rauenberg 

(Sternemann und Glup, 

Stand: 04.07.2023) 

 

Abbildung 2:  

Planungsgebiet in  

Rauenberg 

(Luftbild: verändert 

nach LUBW) 
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Artenschutzrechtliche 

Voruntersuchung 

 

Am 02.03.2020 wurde eine ökologische Übersichtsbegehung durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von der Planung arten- oder 

naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sein 

könnten. Eine Betroffenheit relevanter Arten konnte nicht ausgeschlossen 

werden, daher wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen 

durchgeführt. 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Es wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zu den 

Arten/Artengruppen Amphibien, Reptilien, Brutvögel, Fledermäuse, 

Holzkäfer, Großer Feuerfalter und der Haselmaus durchgeführt. Ergebnisse 

finden sich in Abschnitt 4.0. 

Ergänzende Untersu-

chungen 2021 

Zu den Artengruppen Reptilien und Amphibien wurden 2021 ergänzende 

Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse finden sich in Kapitel 4.4 und 

4.5. 

Anpassungen des Pla-

nungsgebietes 

Im Zuge des Verfahrens wurde das Planungsgebiet gegenüber dem 

ursprünglichen Gebiet im nördlichen und südlichen Teil verkleinert. Die saP 

wurde daraufhin nachträglich auf das geänderte Planungsgebiet angepasst. 

Die Anpassungen sind gelb hinterlegt. Die Abbildungen wurden ebenfalls an 

das geänderte Planungsgebiet angepasst. 

2.0 Bestandsbeschreibung der Biotoptypen 

Untersuchungsgebiet Das Untersuchungsgebiet umfasst eine etwa 3,27 ha große Fläche im süd-

östlichen Teil Rauenbergs (Abbildung 2). 

 Das Gebiet liegt zwischen den Straßen „Bahnhofstraße“ und „Weinstraße“ 

und besteht im Wesentlichen aus einer Grünlandfläche, die im Norden und 

Westen an die Wohnbebauung anschließt. Im Westen des Untersuchungs-

gebietes befindet sich ein Feldgehölz. Im nördlichen Gebiet befinden sich 

Gärten. 

  

Foto 1:  

Übersicht des Gebietes 

vom westlichen Feldweg 

gesehen (02.03.2020). 
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Foto 2: 

Alte Mostbirne im Süd-

osten des Untersu-

chungsgebietes mit Alt-

holzanteil und kleineren 

Höhlen (02.03.2020). 

 

 

  

Foto 3: 

Blick auf das Feldgehölz 

im Westen des Untersu-

chungsgebietes mit ei-

nem Gehölzbestand von 

einer alten Fahlweide, 

Mirabelle und alte Süß-

kirschen (02.03.2020). 
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Foto 4: 

Altgrasstreifen im Süd-

osten des Untersu-

chungsgebietes 

(02.03.2020). 

 

 

  

Foto 5: 

Junge Baumpflanzungen 

im Untersuchungsgebiet 

(02.03.2020). 
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Foto 6: 

Östlich angrenzend an 

das Untersuchungsge-

biet befinden sich 

Brachflächen und Wein-

berge (02.03.2020). 

 

 

  

Foto 7: 

Vereinzelte Obstbäume 

im Untersuchungsgebiet 

mit Fraßspuren… 

(02.03.2020) 
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Foto 8: 

…durch Spechte 

(02.03.2020). 

 

  

Foto 9: 

…und xylobionte Käfer 

(02.03.2020). 
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Foto 10: 

…und Baumhöhlen so-

wie Spalten in verschie-

denen Ausprägungen. 

(02.03.2020). 

 

 

  

Foto 11: 

Entlang der Bebauung 

und Gärten im westli-

chen Teil des Untersu-

chungsgebietes sind 

Gartenabfälle gelagert. 

(02.03.2020). 
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Foto 12: 

Eine Mulmhöhle im Be-

reich des Feldgehölzes 

mit Habitatpotenzial für 

xylobionte Käfer wie 

z.B. der Eremit. 

(02.03.2020). 

 

  

Foto 13: 

In einigen Baumhöhlen 

konnten Spuren von 

Kleinsäugern festgestellt 

werden. (02.03.2020). 
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Foto 14: 

Weitere Schalen konn-

ten am Boden festge-

stellt werden. Es konn-

ten Fraßspuren von 

Kleinsäugern aber auch 

Vögeln festgestellt wer-

den. (02.03.2020). 

 

  

Foto 15: 

Baumhöhle mit Fraß-

spuren von xylobionten 

Insekten. (02.03.2020). 
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Foto 16: 

Weitere Höhle mit 

Mulm und Rückständen 

von Kleinsäugern. 

(02.03.2020). 

 

Foto 17: 

Auf der Wiese im Unter-

suchungsgebiet konnten 

Ampferpflanzen festge-

stellt werden. Diese gel-

ten als Raupennah-

rungspflanze vom Gro-

ßen Feuerfalter. 

(03.07.2020) 
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Foto 18: 

Nordwestlicher Bereich 

mit einzelnen Obstge-

hölzen und Reihe von 

Nadelgehölzen. 

(02.03.2020). 

 

 

Foto 19: 

In den Gärten im nördli-

chen Untersuchungsge-

biet hängen mehrere 

Nistkästen. 

(02.03.2020). 
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Foto 20: 

Der Graben des 

Wildsklammbaches war 

zum Zeitpunkt der Vor-

untersuchung trocken. 

(02.03.2020). 

 

 

Foto 21: 

Auch im Bereich des 

Feldweges ist der Gra-

ben ausgetrocknet. 

(02.03.2020). 
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Foto 22: 

An einer Böschung öst-

lich des Untersuchungs-

gebietes konnte die 

nach BNatSchG beson-

ders geschützte Stin-

kende Nieswurz (Helle-

borus foetidus) festge-

stellt werden. 

(02.03.2020). 

 

Foto 23: Etwa 60 m öst-

lich des Untersuchungs-

gebietes konnte ein 

Dachsbau festgestellt 

werden. Hinweise auf 

eine aktuelle Nutzung 

konnten jedoch nicht 

gefunden werden. 

(02.03.2020). 
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Foto 24: 

Auf Flst. 592 befindet 

sich ein Gartenteich, an-

grenzend an das Pla-

nungsgebiet, der poten-

ziell als Amphibienhabi-

tat geeignet ist. 

(02.03.2020). 

 

 

  

Foto 25: Im Bereich der 

Zufahrt auf Flst. 225 fin-

den sich ebenfalls repti-

lienrelevante Struktu-

ren… (02.03.2020). 
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Foto 26: 

…in Form von ruderali-

sierten Randstreifen 

und Lagerplätzen. 

(02.03.2020). 
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3.0 Artenschutzrechtliche Grundlage 

3.1 Gesetzliche Vorschriften 

§ 44 BNatSchG  

(Fassung 01.03.2010) 

Zugriffsverbote 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot während bestimm-

ter Zeiten), 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten), 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Schutz von Pflanzen gegen Zugriff). 

relevante Arten Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für Planungsvorhaben alle Arten der FFH-

Richtlinie-Anhang-IV sowie alle europäische Vogelarten Gegenstand der 

artenschutzrechtlichen Untersuchung (Trautner 2008). Zusätzlich kann die 

Naturschutzbehörde Untersuchungen zu weiteren besonders und streng 

geschützten Arten vorschreiben. 

 

3.2 Ablaufschema artenschutzrechtliche Prüfung 

 Das folgende Schema stellt in aller Kürze den Ablauf einer artenschutzrecht-

lichen Prüfung und die möglicherweise daraus folgenden Aspekte dar: 
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3.3 Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände  

und zur Kompensation des Eingriffs 

 § 44 Abs.5 BNatSchG regelt für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe und 

für Vorhaben nach den §§ 30, 33 oder 34 BauGB, dass durch diese Vorhaben 

keine Verstöße gegen § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG erfolgen, soweit die 

ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird - ggf. auch 

durch die Festsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der o.g. Verbotstatbestände müssen lt. Leitfa-

den der EU-Kommission (EU-KOMMISSION 2007b) grundsätzlich den Cha-

rakter von schadensbegrenzenden Maßnahmen haben. 

 Grundsätzlich kann zwischen folgenden Maßnahmentypen unterschieden 

werden: 

A) Vermeidungsmaß-

nahmen 

Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen zielen auf die Schonung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte oder auf den Schutz vor Störungen ab. Pro-

jekt- oder bauwerksbezogene Vermeidungsmaßnahmen umfassen Vorkeh-

rungen, die dafür sorgen, dass sich bestimmte Wirkungen gar nicht erst ent-

falten können. Dazu zählen z.B. anlagenbezogene Maßnahmen wie Que-

rungshilfen, frühzeitige Baufeldräumung außerhalb der Aktivitätszeit be-

troffener Arten sowie Bauen außerhalb von Brutzeiten als baubezogene 

Maßnahmen. 

B) Vorgezogene Aus-

gleichs- bzw. CEF-

Maßnahmen 

CEF-Maßnahmen („Measures to ensure the „continued ecological functio-

nality of breeding sites or resting places“ zielen auf eine aktive Verbesserung 

oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ab. Dies bedeutet, 

dass durch Planungsvorhaben die ökologische Funktion von Brutplätzen 

und Ruhestätten relevanter Arten (FFH-Anhang IV und europäische Vogelar-

ten) gesichert sein muss (Guidance document der NATURA-2000-Richtlinie, 

2007). Dabei ist zu beachten, dass die ökologische Funktion von Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten dauerhaft und bruchlos gewährleistet sein muss, 

d.h., der Eintritt des Verbotstatbestandes kann nur vermieden werden, 

wenn die CEF-Maßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits vollumfäng-

lich funktionstüchtig sind! 

 Diese Maßnahmen können z.B. die Erweiterung der Stätte oder die Schaf-

fung neuer Habitate innerhalb oder in direkter funktioneller Verbindung zu 

einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte umfassen. Sie ergänzen das Habi-

tatangebot der lokal betroffenen Teilpopulation um die eingriffsbedingt ver-

loren gehenden Flächen bzw. Funktionen. Hinsichtlich der Wirksamkeit 

möglicher Maßnahmen und ihrer Eignung als CEF-Maßnahmen geben 

Runge et al. 2010 wertvolle Hinweise, bei denen gerade die erforderlichen 

Entwicklungszeiten von Habitaten bzw. Biotoptypen untersucht werden. 

C) Eingriffs-Ausgleich § 15 des BNatSchG fordert, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Allerdings 

sind natürlich nicht alle erheblichen Beeinträchtigungen zu vermeiden. 

Diese nicht-vermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen sind daher 

durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Ausgleichs-

maßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung umfassen z.B. die 
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Kompensation einer von Brutvögeln genutzten Hecke, die im Zuge einer Pla-

nung entfernt werden muss oder die Neuanlage eines Gewässers für Am-

phibien. 

 

3.4 Schutzgebiete 

FFH-Gebiete  

(Natura 2000) 

Ein Teil des FFH Gebietes Nr. 6718311 „Nördlicher Kraichgau“ liegt etwa 400 

m südwestlich des Planungsgebietes (Abbildung 5). 

Vogelschutzgebiete  

(Natura 2000) 

Es liegen keine Vogelschutzgebiete in unmittelbarer Nähe zum 

Planungsgebiet (Abbildung 5). 

Naturschutzgebiete 

(NSG) 

Das Naturschutzgebiet Nr. 2.215 „Altenbachtal und Galgenberg“ liegt etwa 

250 m süd-westlich des Planungsgebietes (Abbildung 5). 

Gesetzlich geschützte  

Biotope 

• Das gesetzlich geschützte Biotop 167182260271 – „Feldgehölz 

südöstl. Rauenberg - In den Sandäckern“ liegt im Westen des 

Planungsgebietes (Abbildung 5). 

• Das gesetzlich geschützte Biotop 167182260272 – „Hecken südöstl. 

Rauenberg - Die hinteren Wingertäcker“ liegt südlich des 

Planungsgebietes (Abbildung 5). 

• Etwa 20 m südwestlich des Planungsgebietes liegt das gesetzlich 

geschützte Biotop Nr.167182260293 „Feuchtgebiet südöstl. 

Rauenberg - Im Weiherhäusle“ (Abbildung 5). 

• Etwa 100 m östlich des Planungsgebietes liegt das gesetzlich 

geschützte Biotop Nr.167182260273 „Gehölze östl. Rauenberg – 

Kastanienäcker“ (Abbildung 5). 

Naturdenkmale Es befinden sich keine Naturdenkmale in unmittelbarer Nähe zum 

Planungsgebiet (Abbildung 5). 

Landschaftsschutzgebiet Das Planungsgebiet grenzt im Süden an das Landschaftsschutzgebiet 

„Westlicher Kraichgau“ (Abbildung 5). 
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Abbildung 5:  

Schutzgebiete in der 

Umgebung des Pla-

nungsgebietes (gelb).  
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3.5 Geschützte Arten 

3.5.1 Fachgutachterliche Einschätzung 

 Die Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Un-

tersuchungsgebiet basiert auf drei Säulen: 

Vorkommen in Baden-

Württemberg 

Die erste Säule ist die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und 

Pflanzenarten, die in den Anhängen II und/oder IV der FFH-Richtlinie aufge-

führt (LUBW 2014) bzw. der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind. 

Verbreitung in Baden-

Württemberg 

Die zweite Säule ist die Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg ent-

sprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 

dem Atlas Deutscher Brutvogelarten sowie weiterer Quellen. 

Kenntnis der Lebens-

raumansprüche 

Die dritte Säule ist die Kenntnis der artspezifischen Standort- und Lebens-

raumansprüche der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten sowie der 

Biotopausstattung des Plangebiets. Zur Einschätzung und Bewertung des 

Untersuchungsgebietes als Lebensraum für diese Arten wurden die Habi-

tatstrukturen im Planungsgebiet und dem angrenzenden, artspezifischen 

Wirkraum bei der Begehung am 02.03.2020 begutachtet. 

  

 

 

3.5.1.1 FFH-Arten 

 

Tabelle 1: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV- 

der FFH-Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind farblich hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Fauna 

Mammalia pars  Säugetiere (Teil)   

Castor fiber  Biber II, IV 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster IV 

Felis silvestris  Wildkatze IV 

Lynx lynx  Luchs II, IV 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus 

IV Ein Vorkommen der Haselmaus kann in den 
Feldgehölzen im Untersuchungsgebiet nicht 
ausgeschlossen werden. Spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchungen wurden 
durchgeführt (siehe Kap. 4.1) 

Chiroptera  Fledermäuse   

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus II; IV Ein Vorkommen von Fledermausarten ist auf-
grund der Habitatausstattung möglich. Spal-
tenquartiere an den Bäumen im Gebiet (v.a. 
Tagesquartiere in Stammrissen oder Baum-
höhlen) sind möglich. Weitere Quartiere in 
oder an Gebäuden sind ebenfalls möglich. 

Eptesicus nilssonii  Nordfledermaus IV 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus IV 
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Tabelle 1: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV- 

der FFH-Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind farblich hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus II, IV Zudem könnte dem Untersuchungsgebiet 
eine Bedeutung als Jaghabitat zukommen. 
Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchun-
gen wurden durchgeführt (siehe Kap. 4.2). 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus IV 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus IV 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus II, IV 

Myotis myotis  Großes Mausohr II, IV 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus IV 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus IV 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler IV 

Nyctalus noctula  Abendsegler IV 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus IV 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus IV 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus IV 

Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus IV 

Plecotus auritus  Braunes Langohr IV 

Plecotus austriacus  Graues Langohr IV 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase II, IV 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus IV 

Reptilia  Kriechtiere   

Coronella austriaca  Schlingnatter 

IV Ein Vorkommen der Schlingnatter in den an-
grenzenden Weinbergen kann nicht ausge-
schlossen werden. Vorkommen sind jedoch 
für die Gemarkung Rauenberg bisher nicht 
bekannt (pers. Mitt. der Umweltbeauftragten 
Frau Weishäupl). Es wurden spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchungen zu Repti-
lien durchgeführt (siehe Abschnitt 4.4). 

Emys orbicularis  
Europäische Sumpfschild-
kröte 

II, IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Lacerta agilis  Zauneidechse 

IV Ein Vorkommen der Zauneidechse ist insbe-
sondere an Rand- und Saumstrukturen 
grundsätzlich möglich. Es wurden spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen 
durchgeführt (siehe Abschnitt 4.4). 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse 

IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Podarcis muralis Mauereidechse 
IV Ein Vorkommen der Mauereidechse ist ins-

besondere im Bereich der Weinberge der 
Umgebung grundsätzlich möglich. Es wurden 
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Tabelle 1: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV- 

der FFH-Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind farblich hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

spezielle artenschutzrechtliche Untersuchun-
gen durchgeführt (siehe Abschnitt 4.4). 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter 

IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Amphibia  Lurche   

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte IV 

Ein Vorkommen von Amphibien im Bereich 
angrenzender Gartenteiche und in nieder-
schlagsreichen Zeiten auch im Bereich des 
Wildsklammbachs ist möglich. Vorkommen 
im Bereich des 20 m südwestlich des Unter-
suchungsgebietes gelegenen „Feuchtgebiet 
südöstl. Rauenberg - Im Weiherhäusle“ sind 
denkbar. Es wurden spezielle artenschutz-
rechtliche Untersuchungen durchgeführt 
(siehe Abschnitt 4.5). 

Bombina variegata  Gelbbauchunke II, IV 

Bufo calamita  Kreuzkröte IV 

Bufo viridis  Wechselkröte IV 

Hyla arborea  Laubfrosch IV 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte IV 

Rana arvalis  Moorfrosch IV 

Rana dalmatina  Springfrosch IV 

Rana lessonae  Kleiner Wasserfrosch IV 

Salamandra atra  Alpensalamander IV 

Titurus cristatus  Kammmolch II, IV 

Pisces „Fische“   

Alosa alosa Maifisch II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Alosa fallax Finte II 

Aspius aspius Rapfen II 

Cobitis taenia Steinbeißer II 

Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe II 

Hucheo hucho Huchen II 

Leuciscus souffia agassizzii Strömer II 

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger II 

Rhodeus amarus Bitterling II 

Salmo salar Atlantischer Lachs II 

Zingel streber Streber II 

Petromyzontidae Rundmäuler   

Lampetra fluviatilis Flussneunauge II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Lampetra planeri Bachneunauge II 

Petromyzon marinus Meerneunauge II 

Decapoda Krebse   
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Tabelle 1: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV- 

der FFH-Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind farblich hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Biotopaus-
stattung des Plangebiets auszuschließen. Austropotamobius torrentium Steinkrebs II* 

Coleoptera  Käfer   

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer IV 

Ein Vorkommen xylobionter Käfer ist auf-
grund der landesweiten Verbreitung und der 
Biotopausstattung des Plangebiets nicht aus-
zuschließen. Es wurden spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchungen durchge-
führt (siehe Abschnitt 4.6). 

Buprestis splendens Goldstreifiger Prachtkäfer II, IV 

Cerambyx cerdo  Heldbock IV 

Cucujus cinnaberinus   Scharlachkäfer IV 

Dytiscus latissimus  Breitrand IV 

Graphoderus bilineatus  
Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

IV 

Lucanus cervus Hirschkäfer II 

Osmoderma eremita Juchtenkäfer/Eremit IV 

Rosalia alpina  Alpenbock II, IV 

Lepidoptera  Schmetterlinge   

Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne II* 

Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsarten 
ist aufgrund der landesweiten Verbreitung 
und / oder der Biotopausstattung des Plan-
gebiets auszuschließen. 

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen IV 

Eurodryas aurinia  Goldener Scheckenfalter II 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter II, IV 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule II, IV 

Lopinga achine  Gelbringfalter IV 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter 

II, IV Ein Vorkommen des Großen Feuerfalters 
kann aufgrund des Vorkommens der Nah-
rungspflanze Ampfer nicht ausgeschlossen 
werden. Es wurden spezielle artenschutz-
rechtliche Untersuchungen durchgeführt 
(siehe Abschnitt 4.7). 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter II, IV 

Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsarten 
ist aufgrund der landesweiten Verbreitung 
und / oder der Biotopausstattung des Plan-
gebiets auszuschließen. 

Parnassius apollo  Apollofalter IV 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter IV 

Phengaris arion  
Schwarzfleckiger Ameisen-
Bläuling 

IV 

Phengaris nausithous  
Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

II, IV 

Phengaris teleius  
Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

II, IV 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer IV 

Odonata  Libellen   

Coenagrion mercuriale  Helm-Azurjungfer II 
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Tabelle 1: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV- 

der FFH-Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg)  

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind farblich hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Coenagrion ornatum  Vogel-Azurjungfer II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer IV 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer IV 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer II, IV 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer II, IV 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle IV 

Arachnida Spinnentiere   

Anthrenochernes stellae  Stellas Pseudoskopion 

II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Mollusca  Weichtiere   

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Unio crassus  Gemeine Flussmuschel II, IV 

Vertigo angustior  Schmale Windelschnecke II 

Vertigo geyeri  Vierzähnige Windelschnecke II 

Vertigo moulinsiana  Bauchige Windelschnecke II 

Flora 

Pteridophyta et Spermato-
phyta 

Farn- und Blütenpflanzen 
 

 

Apium repens Kriechender Scheiberich II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bromus grossus  Dicke Trespe II, IV 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh II, IV 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole II, IV 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte II*, IV 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut IV 

Liparis loeselii  Sumpf-Glanzkraut II, IV 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn II, IV 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht II, IV 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut II, IV 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel IV 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn II, IV 

Bryophyta Moose   

Buxbaumia viridis  Grünes Koboldmoos II 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Dicranum viride  Grünes Besenmoos II 

Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos II 

rthotrichum rogeri  Rogers Goldhaarmoos II 
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3.5.1.2 Europäische Vogelarten 

Europäische Vogelarten Entsprechend der Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vo-

gelarten (Richtlinie 2009/147/EG) oder kurz Vogelschutzrichtlinie sind ge-

mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG alle einheimischen Vogelarten besonders 

geschützt. Zudem sind Arten wie etwa Eisvogel und Weißstorch, aber auch 

Taxa wie Greifvögel, Falken und Eulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

streng geschützt. In Baden-Württemberg sind 142 streng geschützte Arten 

heimisch. 

 Nachfolgend werden die Ansprüche an die Habitate verschiedener Vogelar-

ten in Bezug auf die Strukturen im Untersuchungsgebiet näher betrachtet. 

Gebäudebrüter Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes befinden sich kleinere Ge-

bäude und Schuppen. Ein Vorkommen von Gebäudebrütern ist daher mög-

lich. 

Höhlenbrüter Die Bäume im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung weisen 

Höhlenstrukturen auf. Ein Vorkommen von Fortpflanzungs- und, Ruhestät-

ten von Höhlenbrütern wie zum Beispiel Meisen sind im Untersuchungsge-

biet möglich. 

Nischen-/Halbhöhlen-

brüter 

Aufgrund der Habitatausstattung sind Fortpflanzungsstätten von Ni-

schen/Halbhöhlenbrütern im Untersuchungsgebiet möglich. 

Frei-/ Heckenbrüter Im westlichen Untersuchungsgebiet befindet sich eine Feldhecke, welche 

Potenzial für Frei-/Heckenbrüter bietet. Weiteres Habitatpotenzial für Frei 

und Heckenbrüter ist in den Gärten im nördlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes vorhanden. 

Bodenbrüter (Feldvögel) Das Untersuchungsgebiet ist für ein Vorkommen von Fortpflanzungsstätten 

bodenbrütender Feldvögel wie z.B. der Feldlerche aufgrund von Struktur 

und Nutzung ungeeignet. 

Andere Bodenbrüter 

(ohne Feldvögel und He-

ckenbrüter) 

Andere Bodenbrüter hingegen könnten potenziell im Untersuchungsgebiet 

brüten. Das Untersuchungsgebiet bietet insbesondere Potenzial für Wiesen-

brüter wie z.B. den Wiesenpieper. 

Brutschmarotzer Ein Vorkommen von Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungsstätten von Brut-

schmarotzern wie z.B. dem Kuckuck ist bei Brutvorkommen von Wirtsvogel-

arten möglich. 

Zufallsbeobachtungen Während der Voruntersuchung konnten bereits einige Arten im Untersu-

chungsgebiet wahrgenommen werden.  
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Foto 27: 

Über dem Untersu-

chungsgebiet kreisen-

der Rotmilan 

(02.03.2020) 

 

  

Foto 28: 

Nest in der Fahlweide 

im westlichen Untersu-

chungsgebiet 

(02.03.2020) 
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Foto 29: 

Buntspecht im Untersu-

chungsgebiet 

(02.03.2020) 

 

Foto 30: 

Reste eines von einem 

Greifvogel gerupften Vo-

gels im Bereich der 

Feldhecke im Westen 

des Untersuchungsge-

bietes. (02.03.2020) 

 

Betroffenheit Aufgrund der Lage und Habitatausstattung kann ein Vorkommen von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Brutvogelarten nicht aus-

geschlossen werden. Das Feldgehölz im westlichen Untersuchungsgebiet 

bietet Habitatpotenzial für Frei- und Heckenbrüter. Die Bäume im Untersu-

chungsgebiet weisen etliche Höhlen auf und bieten somit Habitatpotenzial 

für Höhlenbrüter. Kleine Gebäude und Schuppen im nördlichen Teil des Un-

tersuchungsgebietes bieten außerdem Habitatpotenzial für Gebäudebrüter 

und Nischen/Halbhöhlenbrüter. 

Fazit Es wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen der Arten-

gruppe Vögel durchgeführt (siehe Kap. 4.3). 
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4.0 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

4.1 Haselmaus 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit der Haselmaus nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden 

spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zur Haselmaus 

durchgeführt. 

4.1.1 Methoden 

Ausbringen von Hasel-

maustubes 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden 10 Niströhren für 

Haselmäuse, sogenannte Haselmaustubes, ausgebracht. Diese wurden v.a. 

an arten- und fruchtreichen Gehölzen, Hecken oder Gebüschen an 

horizontalen Ästen angebracht (Abbildung 6) und im Zeitraum von Mai bis 

September monatlich kontrolliert. 

Abbildung 6:  

Standorte der 10 Hasel-

maustubes im Untersu-

chungsgebiet (gelb)  

 

Foto 31: 

Angebrachte Hasel-

mausniströhre Nr. 8 im 

Untersuchungsgebiet. 

 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Sandäcker“ in Rauenberg  31 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Suche nach Fraßspuren 

und Freinestern 

Außerdem wurde bei den Kontrollen nach den charakteristischen Fraßspu-

ren und Freinestern der Haselmaus gesucht. 

4.1.2 Ergebnisse und Bewertung 

Haselmaustubes Nachfolgend sind alle Beobachtungen, die bei den Kontrollen der Hasel-

maustubes gemacht wurden mit dem jeweiligen Datum dargestellt (Tabelle 

2). 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Überprüfung der Haselmaustubes 

Datum Haselmaustube Beobachtung 

08.06.2020 Nr. 2 Laub / Haselblätter 

16.07.2020 Nr. 7 Kotspuren 

16.07.2020 Nr. 3.17 Trockene Brombeerblätter 

16.07.2020 Nr. 2 Weitere trockene Haselblätter 

25.09.2020 Nr. 2 Haselnüsse mit Nagespuren und Haselblätter  

25.09.2020 Nr. 1.11 Nest aus Gräsern und Blättern, Kot, Mäuse 

25.09.2020 Nr. 3.17 Nest + Kot 

 

Foto 32: 

Trockene Blätter in Ha-

selmausniströhre Nr. 2 

am 08.06.2020 
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Foto 33: 

Brombeerblätter in Ha-

selmausniströhre Nr. 

3.17 am 16.07.2020 

 

Foto 34: 

Haselnüsse mit Nage-

spuren von Gelbhals- 

oder Rötelmaus und Ha-

selblätter in Haselmaus-

niströhre Nr. 2 am 

25.09.2020 
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Foto 35: 

Nest aus Gräsern und 

Blättern in Hasel-

maustube Nr. 1.11 am 

25.09.2020. Beim Öff-

nen der Niströhre sind 

zwei Mäuse (vermutlich 

Gelbhalsmaus) geflüch-

tet. 

 

Ergebnis Es konnten keine Spuren gefunden werden, die auf ein Vorkommen der 

Haselmaus hindeuten. Sämtliche Fraßspuren an den untersuchten Nüssen 

stammten entweder von Wald-/Rötel/Gelbhalsmaus oder Eichhörnchen. Die 

typischen Nagespuren der Haselmaus konnten an keiner der untersuchten 

Nussschalen nachgewiesen werden. Auch in den Haselmaustubes konnten 

keine Spuren der Haselmaus nachgewiesen werden. Ein Vorkommen der 

Haselmaus im Untersuchungsgebiet konnte folglich nicht festgestellt 

werden.  

4.1.3 Maßnahmen 

Haselmaus Es sind keine Maßnahmen notwendig. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden nicht ausgelöst. 
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4.2 Fledermäuse (in Zusammenarbeit mit Dr. Peter 

Stahlschmidt) 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Fledermäuse nicht ausgeschlossen 

werden. Daher wurde diese Gruppe am 19.05., 19.07. und am 05.09.2020 

untersucht. 

4.2.1 Methodik 

Erstbegehung Im Rahmen der Erstbegehung am 19.05.2020 wurde eine erste 

Strukturerfassung von relevanten Habitatstrukturen für Fledermäuse 

durchgeführt. Mithilfe von Handdetektoren (Echometer Touch 2 Pro) wurde 

das gesamte Gebiet abgegangen und die Fledermausaktivität, sowie 

akustisch Arten und Aktivitätsmuster zur Ausflugszeit erfasst. Da im Zuge 

der Erstbegehung bereits eine erhöhte Fledermausaktivität sowie 

verschiedene Arten (Zwergflermaus, Mückenfledermaus, 

Rauhautfledermaus und Großer Abendsegler) erfasst wurden, wurden 

vertiefende Untersuchungen durchgeführt. 

Quartiersuche Am 19. Juli und am 5. September wurde der Baum- und Gebäudebestand 

des Untersuchungsgebietes auf potentiell geeignete Fledermausquartiere, 

die Anwesenheit von Fledermäusen und indirekte Nachweise (Verhören von 

Soziallauten, Vorhandensein von Fledermauskot oder Urinverfärbungen 

unter potentiell als Quartier geeigneten Strukturen) hin untersucht. 

Bei der anschließenden Begehung des Gebietes wurden die als potentiell 

relevant erachteten Strukturen mit Quartierpotential während der 

Ausflugszeit auf ausfliegende Fledermäuse hin überprüft. Weiterhin wurde 

auf Hinweise geachtet, die auf Fledermauskolonien bzw. 

Wochenstubenquartiere schließen lassen wie beispielsweise zielgerichtet 

anfliegende Fledermäuse als Hinweise nahe gelegener Quartiere, Sozialrufe 

von Tieren, sowie hohe Anzahl jagender Fledermäuse kurz nach 

Ausflugszeit. 

Vertiefende Fleder-

maus-Aktivitätserfas-

sung 

Die Erfassung der Fledermausaktivität im Untersuchungsgebiet erfolgte 

ebenfalls am 19. Juli und am 5. September an jeweils 4 Stellen mittels 4 

automatischen und stationären Ultraschalllaut-Aufzeichnungsgeräten 

(ecoObs Batcorder; Abbildung 1) von der Dämmerung bis um ca. 24.00 

(Methodik siehe Stahlschmidt & Brühl, 2012). Weiterhin wurde das gesamte 

Untersuchungsgebiet ab Einbruch der Dämmerung in einem Zeitraum von 

zwei Stunden mit einem Handdetektor (Pettersson D240X) abgegangen. Um 

Rückschlüsse über die Bedeutung des Gebiets für Fledermäuse zu 

ermöglichen, wurden dabei zusätzlich Sichtbeobachtungen notiert (ob Jagd- 

oder Transferflug). Die akustischen Aufnahmen wurden mittels spezieller 

Software (bcDiscriminator; bcAnalyze) zur Artbestimmung analysiert. 
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Foto 36: 

Akustische Aufnahme-

systeme (batcorder) im 

Untersuchungsgebiet. 
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4.2.2 Ergebnisse und Bewertung 

Ergebnisse Detektorbe-

gehung 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt sechs Fledermausarten nach-

gewiesen (siehe Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet “Rauenberg, Sandäcker“ nachgewiesene 

Fledermausarten, deren Schutzstatus sowie Bedeutung des Untersuchungsgebie-

tes für die jeweilige Art (FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie Baden-Württem-

berg; RL BW = Rote Liste Baden-Württemberg). 

Art 
FFH An-

hang 

RL BW 

(2006) 
Bedeutung des Untersuchungsgebietes 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 
IV 3 

• Keine Hinweise auf Sommer- und 

Winterquartiere 

• Nahrungshabitat  

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) 

 

IV i 

• Keine Hinweise auf Quartiere oder 

Wochenstuben 

• Nahrungshabitat 

Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygmaeus) 
IV G 

• Keine Hinweise auf Sommer- und 

Winterquartiere 

• Teil-Jagdgebiet 

Kleine Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus) 

 

IV Vi 

• Keine Hinweise auf Quartiere oder 

Wochenstuben 

• Nahrungshabitat 

Bechsteinfledermaus 

(Myotis bechsteinii) 
II & IV 2 

• Solitärquartiere von Männchen lassen 

sich nicht zweifelsfrei ausschließen 

• Nahrungshabitat 

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula) 
IV 3 

• Keine Hinweise auf Quartiere oder 

Wochenstuben 

• Teil-Jagdgebiet 

 

Erläuterungen zur Tabelle RL = Rote Liste, D = Deutschland, BW = Baden-Württemberg, FFH = Fauna-Flora-Ha-

bitat-Richtlinie; IV = Anhang IV-Art, §§ = streng geschützt 

 0 = ausgestorben, ausgerottet oder ver-

schollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

R = extrem selten (rar) 

G = Gefährdung anzunehmen, aber Sta-

tus unbekannt 

i = gefährdete wandernde Art 

V = Vorwarnliste 

D = Daten ungenügend 

* = ungefährdet 

 

Hinweise von Anwoh-

nern 

 

Von einer Anwohnerin wurde uns zudem noch ein Foto von zwei Grauen 

Langohren (Plecotus austriacus) vom 06.10.2020 übermittelt. Der genaue 

Standort der Aufnahme wurde nicht übermittelt, es handelt sich jedoch ver-

mutlich um ein Foto aus dem angrenzenden Wohngebiet mit einem Tages-

versteck einzelner Tiere. Ein Vorkommen des Grauen Langohrs im Vorha-

bensbereich konnte jedoch im Rahmen der Untersuchungen nicht nachge-

wiesen werden. Das Graue Langohr bejagt vor allem Streuobstwiesen, Gär-

ten und waldrandähnliche Strukturen und nutzt bevorzugt Dachböden als 
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Quartier. Im Vorhabensgebiet selbst sind diese Strukturen nicht vorhanden 

oder als Quartiere ungeeignet. Eine Betroffenheit des Grauen Langohrs 

durch das Vorhaben ist daher zu verneinen. Ein Vorkommen in der Umge-

bung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Habitatpräferenzen der 

nachgewiesenen Arten 

Nachfolgend werden die Habitatansprüche der nachgewiesenen Arten im 

Einzelnen erläutert. 

Zwergfledermaus  

(Pipistrellus pipistrellus) 

 

Die Zwergfledermaus ist eine bezüglich der Jagdhabitatsansprüche sehr fle-

xible Art, die dafür bekannt ist eine Vielzahl von Habitaten zum Beuteerwerb 

zu nutzen (Dietz et al., 2007). 

Sommerquartiere und Wochenstuben wie auch Winterquartiere der Zwerg-

fledermaus befinden sich in einem breiten Spektrum von Spalträumen an 

Gebäuden sowie hinter Verkleidungen und Zwischendächern (Dietz et al., 

2007). 

Rauhautfledermaus  

(Pipistrellus nathusii) 

Wie die Zwergfledermaus nutzt auch die Rauhaufledermaus eine Vielzahl 

von Habitaten zum Beuteerwerb, bevorzugt jedoch strukturreiche und ge-

wässernahe Bereiche als Jagdgebiet. 

Als Sommerquartiere werden in erster Linie Borkenspalten, Baumhöhlen 

sowie Nistkästen als Quartiere genutzt, während sich die Winterquartiere 

vorwiegend in Baumhöhlen und in Holzstapeln befinden (Dietz et al., 2007). 

Mückenfledermaus  

(Pipistrellus pygmaeus) 

 

Die Mückenfledermaus ist dafür bekannt vor allem Auenlandschaften aber 

auch Wälder und waldrandähnlichen Strukturen, die in der Nähe von Ge-

wässern liegen, zur Nahrungssuche zu nutzten (Helversen & Koch, 2004). 

Bevorzugter Aufenthalt der Wochenstubenverbände sind Spaltenquartiere 

an Bauwerken, die sich in Wäldern befinden (z.B. Forsthäuser, Jagdkanzeln), 

während männliche Mückenfledermäuse vor allem Baumhöhlen und Nist-

kästen besiedeln (König & Wissing, 2007). 

Kleine Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus) 

 

Einige Rufe, die sehr wahrscheinlich der Kleinen Bartfledermaus zu zuord-

nen sind, wurden aufgenommen. Die Art lässt sich aber nicht mit absoluter 

Sicherheit von der im Gebiet selteneren Großen Bartfledermaus (Myotis 

brandtii) unterscheiden.  

Die Nahrungsaufnahme der Bartfledermäuse erfolgt vor allem entlang von 

Hecken, Waldrändern und in Gebieten mit lockerem Baumbestand (Dietz et 

al., 2007).  

Die Sommerquartiere der Kleinen Bartfledermaus befinden sich in Spalten 

an Häusern (zum Beispiel hinter Fensterläden und Wandverkleidungen) so-

wie auch hinter loser Borke, Winterquartiere befinden sich in Höhlen und 

Bergwerken. Bei der Großen Bartfledermaus befinden sich die Sommer-

quartiere in Baumhöhlen, Stammanrissen sowie in Spaltenräumen an Ge-

bäuden, während sich die Winterquartiere ebenfalls in Höhlen und Stollen 

befinden (Dietz et al., 2007).  

Bechsteinfledermaus 

(Myotis bechsteinii) 

 

Der Nahrungserwerb der Bechsteinfledermaus erfolgt vor allem in Wäldern, 

an Waldrändern und in Gebieten mit lockerem Baumbestand (Dietz et al., 

2007).  

Als Sommerquartiere werden Borkenspalten und Baumhöhlen, Stamman-

risse sowie Vogelkästen genutzt (Kerth et al., 2001) genutzt. 
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Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula) 

 

Neben Waldrändern, Waldwegen und auch landwirtschaftlichen Flächen 

nutzt der Große Abendsegler eine Vielzahl von Jagdhabitaten (Dietz et al., 

2007).  

Der Große Abendsegler ist eine typische Baumfledermaus, die Spechthöh-

len, Spalten nach Blitzschlag und Fäulnishöhlen vor allem von Buchen und 

Eichen als Sommerquartiere nutzt (Dietz et al., 2007).  

Bedeutung der vor-

handenen Gebäude 

als Fledermausquar-

tier 

 

In und an der im Untersuchungsgebiet befindlichen Scheune befinden sich 

keine potentiell als Sommerquartier geeigneten Spaltenquartiere. Bei der 

Kontrolle der Scheune wurden auch keine direkten (Anwesenheit von Fle-

dermäusen oder das Verhören von Soziallauten) oder indirekten Nachweise 

von Fledermausquartieren (Urinspuren, Fledermauskot) gefunden.  

Während der Ausflugszeit (in der Regel vom Sonnenuntergang bis eine 

halbe Stunde danach) wurden auch keine von den potentiell als Spalten-

quartiere geeigneten Strukturen ausfliegende Tiere beobachtet. In unmit-

telbarer Nähe aufgestellte Detektoren (Abbildung 2) zeigten zur Ausflugszeit 

ebenfalls keine für Quartiernähe typischen Aktivitätsmuster (beim Vorkom-

men von Quartieren würde man viele Aufnahmen innerhalb eines kurzen 

Zeitintervalls während der Ausflugszeit erwarten).  

Das Vorkommen von Wochenstuben oder Sommerquartieren im Gebäude-

bestand des Untersuchungsgebietes kann im Zeitraum der Untersuchung 

ausgeschlossen werden.  

Foto 37: 

Scheune im Untersu-

chungsgebiet mit in un-

mittelbarer Nähe aufge-

stelltem akustischem 

Aufnahmesystem (rot 

markiert) zur Kontrolle 

ausfliegender Tiere. 

 

 

Bedeutung des vor-

handenen Baumbe-

standes als Quartier 

Im Baumbestand des Untersuchungsgebietes wurden keine potentiell als 

Fledermausquartier geeigneten Baumhöhlen oder anderen Strukturen wie 

abstehende Borke nachgewiesen. Das Vorkommen von bedeutenden Quar-

tieren und Wochenstuben baumbewohnender Arten kann im Baumbestand 

des Untersuchungsgebiets ausgeschlossen werden.  

Bedeutung als Nah-

rungshabitat 

 

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden regelmäßig einzelne oder we-

nige Individuen von Zwergfledermäusen beim Jagen beobachtet. Im östli-

chen Bereich des Untersuchungsgebietes (Abbildung 7, rot markierter Be-

reich) wurden hingegen bis zu 6 Tiere (Zwerg- und Mückenfledermäuse) 

gleichzeitig beim Jagen beobachtet. Auch die in diesem Bereich aufgestell-

ten Ultraschalllaut-Aufzeichnungsgeräte verzeichneten eine große Anzahl 

von Federmaus-Rufen (Zwerg-, Mücken- und Rauhaut- und Kleine 
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Bartfledermäuse) mit zum Teil sehr langen Rufsequenzen, sowie vielen „fi-

nal buzz“ Rufen (Rufe welche kurz vor der Beuteerfassung ausgestoßen wer-

den), was auf eine rege Jagdaktivität in diesem Gebiet schließen lässt. 

Weiterhin wurden in diesem Bereich gelegentlich Bechsteinfledermäuse 

aufgenommen. Die Art ist bekannt dafür vor allem Wälder und wald-

randähnliche Strukturen zur Nahrungssuche zu nutzen (Dietz et al., 2007). 

Bechsteinfledermäuse nutzen nur relativ kleine Jagdgebiete, meistens in der 

Nähe zu ihren Quartieren (Steinhauser, 2002) und sind daher wesentlich 

stärker vom Verlust geeigneter Jagdgebiete betroffen.  

Der Große Abendsegler wurde lediglich akustisch nachgewiesen. Die relativ 

kurzen aufgenommenen Rufsequenzen deuten jedoch eher auf Transfer-

flüge über das Untersuchungsgebiet hin. Die Art jagt in der Regel auch in 

großer Höhe im freien Luftraum über Wäldern oder Offenland (Dietz et al., 

2007), so dass das Untersuchungsgebiet höchstens Teil ihres Jagdgebietes 

darstellt. 

Abbildung 7:  

Bereich des Untersu-

chungsgebietes, der be-

sondere Bedeutung als 

Nahrungshabitat für zu-

mindest 4 Fledermaus-

arten hat (rot markiert). 

 

 

Bedeutung potentiel-

ler Leitstrukturen 

 

Am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes (Abbildung 8) wurden kurz 

nach der Dämmerung von Westen nach Osten entlang der Baumreihe ver-

einzelt fliegende Zwergfledermäuse beobachtet. Diese lineare Gehölzstruk-

tur stellt offensichtlich einen Zwergfledermaus-Transferweg von den Quar-

tieren innerhalb der Ortschaft zu den Nahrungshabitaten dar. 

Abbildung 8:  

Bereich des Untersu-

chungsgebietes, der be-

sondere Bedeutung als 

Transferweg für die 

Zwergfledermaus (Pi-

pistrellus pipistrellus) 

hat (vorherrschende 

Flugrichtung mit roten 

Pfeilen markiert). 
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 Die Aufnahmemuster der an den linearen Gehölzstrukturen stationierten 

Batcorder (Abbildung 9) zeigten ebenfalls für Transferwege typische Auf-

nahmemuster (kurz aufeinander folgende Aufnahmen innerhalb eines kur-

zen Zeitintervalls während der Ausflugszeit). Die Anzahl der nachgewiese-

nen Zwergfledermäuse, die diesen Transferweg nutzten war jedoch ver-

gleichsweise gering und deutet auf eine untergeordnete Bedeutung als Leit-

struktur hin. 

Abbildung 9:  

Als Leitstruktur von 

Zwergfledermäusen ge-

nutzte lineare Struktur 

im Untersuchungsgebiet 

mit stationären Aufnah-

megeräten zum Nach-

weis fliegender Fleder-

mäuse. 

 

    

 

4.2.3 Maßnahmen 

Vermeidungsmaß-

nahme:  

Bauzeitenregelung 

 

Zu Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG (Tötung, Störung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) dürfen Gebäude-

abrisse und Baumfällungen nur während der Winterschlafzeit (Ende Okto-

ber bis Anfang März) durchgeführt werden. 

Minimierungsmaß-

nahme: 

Lineare Gehölzpflan-

zung entlang der Ost-

grenze 

Aufgrund des Nachweises von Bechsteinfledermäusen im östlichen Bereich 

des Untersuchungsgebietes und der generell wertvollen Bedeutung der an-

grenzenden Streuobstbereiche als Nahrungshabitat von zumindest 4 Fle-

dermausarten, sollte entlang des Radweges der Ostgrenze des Gebietes 

eine lineare Gehölzpflanzung (z.B. in Form einer Hecke mit heimischen und 

standortgerechten Arten) durchgeführt werden. Die lineare Gehölzpflan-

zung soll zum einen als Leitstruktur entlang des Radweges dienen und zum 

anderen als Abgrenzung des geplanten Wohngebietes zu den Nahrungsha-

bitaten der Fledermäuse östlich des Vorhabensgebietes um Beeinträchti-

gungen (z.B. durch Lichtemissionen) der Nahrungshabitate zu minimieren. 

Gutachterliche Empfeh-

lung: 

Fledermaustransferweg 

im nördlichen Bereich 

Aufgrund der Bedeutung der linearen Struktur im nördlichen Bereich des 

Untersuchungsgebietes als Transferweg für Fledermäuse sollte die dort be-

findliche Baumreihe erhalten bleiben. Alternativ wird eine lineare Gehölz-

pflanzung entlang der geplanten Erschließungsstraße (z.B. auf einer öffent-

lichen Grünfläche oder Straßenbäume) oder im südlichen Bereich der dort 

geplanten Baugrundstücke (z.B. Pflanzbindung) empfohlen. 
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Ausgleichs-Maßnahme: 

Fledermauskästen 

Bei Baumfällungen ist der langfristige Verlust von potentiellen Baumquar-

tieren durch das Aufhängen von mindestens fünf Fledermauskästen an Bäu-

men im näheren Bereich auszugleichen. Geeignet wären zum Beispiel die 

Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartiere. 

Hinweise zur Beleuch-

tung 

Die Beleuchtung im Wohngebiet sollte so gewählt werden, dass keine unnö-

tige Lichtverschmutzung in die nahe Umgebung abgegeben wird (nur dort, 

wo es tatsächlich benötigt wird, Beleuchtung nur nach unten auf den ent-

sprechenden Weg, Abschirmung zur Seite1). Der vorhandene Feldweg in 

Richtung Rotenberg sollte nicht beleuchtet werden. 

 

  

 
1 Siehe z.B. https://www.sternenpark-schwaebische-alb.de/richtig-umruesten/infos-fuer-gemeinden.html 
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4.3 Avifauna (Vögel) 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. 

Daher wurde diese Artengruppe am 17.04., 06.05., 22.05., 02.06. und 

01.07.2020 untersucht.  

Rote Liste Brutvögel Ba-

den-Württembergs 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten Gegenstand 

der artenschutzrechtlichen Untersuchung. Planungsrelevant sind insbeson-

dere die gefährdeten Brutvogelarten der Bundesländer. Für das Untersu-

chungsgebiet liefert das Dokument „Rote Liste und kommentiertes Ver-

zeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs“ entsprechende art-

bezogene Informationen (Bauer et al. 2016)2. 

4.3.1 Methodik 

 Die Erfassung der Brutvögel erfolgte anhand der Methode der Revierkartie-

rung nach Südbeck et. al (2005). Dabei wurden fünf morgendliche Bege-

hungsterminen zwischen April und Juli durchgeführt. Im Rahmen nächtli-

cher Begehungen für andere Artengruppen (Fledermäuse und Amphibien) 

wurde zusätzlich auf das Auftreten von dämmerungs- bzw. nachtaktiven Ar-

ten (z.B. Eulen) geachtet. Auf eine Kontrolle im März wurde aufgrund der 

Habitatausstattung (Offenland/Halboffenland) verzichtet. Eine späte Bege-

hung im Juli wurde aufgrund von potenziell vorkommenden, spätbrütenden 

Arten (z.B. Neuntöter, Pirol, Gelbspötter) durchgeführt. Die Kartierungen 

wurden grundsätzlich nur bei gutem Wetter durchgeführt und das gesamte 

Untersuchungsgebiet begangen. Während der Begehungen wurden alle 

akustisch oder optisch wahrnehmbaren, an die Fläche gebundenen Vögel 

punktgenau erfasst. Entsprechendes revieranzeigendes Verhalten oder an-

dere Verhaltensweisen wurden notiert. Nach Abschluss der Kartierung wur-

den die sich abzeichnenden Gruppierungen nach Südbeck et. al (2005) so-

genannte Papierreviere gebildet. Die angenommenen Revierzentren wur-

den dann auf Basis der Beobachtungen und typischen Habitatansprüche 

der jeweiligen Art verortet. 

  

 
2 Bauer, H.-G., M. Boschert, M. I. Förschler, J. Hölzinger, M. Kramer & U. Mahler (2016): Rote Liste und kommentiertes Ver-

zeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs.6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11. 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Sandäcker“ in Rauenberg  43 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

4.3.2 Ergebnisse und Bewertung 

 Ergebnisse der Untersuchungen finden sich in Tabelle 4. 

 

Tabelle 4: Nachgewiesene Vogelarten des Untersuchungsgebietes  

mit Umgebung 

Besonders zu berücksichtigende Arten sind farbig hervorgehoben 

Nr Art wiss. Name Anz. N Max Status Rote Liste EU- G 

       Beob   B-W D WVA VRL  

1 Amsel Turdus merula 26 25 2 BV     § 

2 Blaumeise Parus caeruleus 20 16 3 BV     § 

3 Bluthänfling Carduelis cannabina 2 1 2 NG 3 3 V  § 

4 Buchfink Fringilla coelebs 3 3 1 BV (U)     § 

5 Buntspecht Picoides major 6 5 2 BV     § 

6 Dorngrasmücke Sylvia communis 4 4 1 BV (U)     § 

7 Eichelhäher Garrulus glandarius 4 4 1 NG     § 

8 Elster Pica pica 2 2 1 NG     § 

9 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 1 1 1 U     § 

10 Gartenrotschwanz Phoenicurus  

phoenicurus 

8 8 1 BV (U) 
V      § 

11 Girlitz Serinus serinus 10 10 1 BV (U)     § 

12 Goldammer Emberiza citrinella 2 2 1 BV (U) V    § 

13 Graureiher Ardea cinerea 4 4 1 NG     § 

14 Grauschnäpper Muscicapa striata 1 1 1 NG V V     § 

15 Grünling Carduelis chloris 1 1 1 NG     § 

16 Grünspecht Picus viridis 3 3 1 BV (U)     §§ 

17 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 8 8 1 BV (U)     § 

18 Haussperling Passer domesticus 26 7 5 BV (U) V      § 

19 Heckenbraunelle Prunella modularis 3 3 1 BV (U)     § 

20 Kohlmeise Parus major 21 20 2 BV     § 

21 Mäusebussard Buteo buteo 1 1 1 NG     §§ 

22 Misteldrossel Turdus viscivorus 1 1 1 NG     § 

23 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 23 22 2 BV     § 

24 Nachtigall Luscinia megarhynchos 6 6 1 BV (U)     § 

25 Neuntöter Lanius collurio 4 4 1 BV    I § 

26 Pirol Oriolus oriolus 1 1 1 U 3 V     § 

27 Rabenkrähe Corvus corone 11 7 2 BV     § 

28 Rauchschwalbe Hirundo rustica 1 1 1 NG 3 3     § 

29 Ringeltaube Columba palumbus 14 12 2 BV     § 

30 Rotkehlchen Erithacus rubecula 2 2 1 BV (U)     § 

31 Rotmilan Milvus milvus 1 1 1 BV (U)   3 I §§ 

32 Schwarzspecht Dryocopus martius 2 2 1 U       I §§ 

33 Singdrossel Turdus philomelos 5 5 1 BV (U)     § 

34 Sommergoldhäh-

nen 

Regulus ignicapillus 1 1 1 U     § 

35 Star Sturnus vulgaris 61 25 13 BV  3   § 
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Tabelle 4: Nachgewiesene Vogelarten des Untersuchungsgebietes  

mit Umgebung 

Besonders zu berücksichtigende Arten sind farbig hervorgehoben 

Nr Art wiss. Name Anz. N Max Status Rote Liste EU- G 

       Beob   B-W D WVA VRL  

36 Steinkauz Athene noctua 1 1 1 U V v     §§ 

37 Stieglitz Carduelis carduelis 1 1 1 NG     § 

38 Turmfalke Falco tinnunculus 3 3 1 BV (U) V    §§ 

39 Weißstorch Ciconia ciconia 25 2 24 NG  V  I §§ 

40 Wendehals Jynx torquilla 9 9 1 BV (U) 2 3 3 4, 2 §§ 

41 Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

4 4 1 BV (U)     § 

42 Zilpzalp Phylloscopus  

collybita 

15 15 1 BV     § 

 

Erläuterungen zur Tabelle Anz Anzahl Individuen, kumulativ  

N Beob Anzahl Beobachtungen  

Max  Maximalzahl pro Beobachtung 

Status  

BV Brutvogel 

NG Nahrungsgast 

DZ Durchzügler 

U Umgebung 

Rote Liste 

BW  Baden-Württemberg (Kramer et al. 2022) 

D  Deutschland (Ryslavy et al. 2020) 

WVA  Wandernde Vogelarten Deutschlands (Hüppop et al. 2013) 

0 Ausgestorben oder verschollen 

1 Bestand vom Erlöschen bedroht 

2 Bestand stark gefährdet 

3 Bestand gefährdet 

V Arten der Vorwarnliste 

R Arten mit geogr. Restriktion/Extrem selten 

VRL = Europäische Vogelschutzrichtlinie (EU-Richtlinie 2010) 

I Vogelart des Anhangs I 

4,2  Vogelart geführt unter Artikel 4 Absatz 2 

G = Gesetzlicher Schutz nach § 7 BNatSchG 

§§ streng geschützt 

§ besonders geschützt 

 

Erläuterung zu den  

Ergebnissen 

Mit 42 nachgewiesenen Vogelarten zeigen sich das Untersuchungsgebiet 

und seine Umgebung hinsichtlich der Artenzahl als relativ artenreich 

(Tabelle 4). Das Gebiet bzw. seine Umgebung ist mit den Streuobstwiesen, 

Feuchtgebieten, Waldgebieten und Weinbergen, sowie der Ortsrandlage re-

lativ strukturreich und vereint eine Mischung unterschiedlicher Habitate. 

Dementsprechend divers sind auch die nachgewiesenen Vogelarten (siehe 

Abbildung 10). Dominierend sind jedoch die typischen Arten des Siedlungs-

randes und des Halboffenlandes. 
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Abbildung 10:  Nachweise aller Vögel im Untersuchungsgebiet und seiner Umgebung. 

 
 

Erläuterung zu den  

Arten mit hoher Schutz-

würdigkeit 

Mit 17 Vogelarten der Roten Liste und/oder hoher Schutzwürdigkeit konn-

ten bemerkenswert viele Arten mit hohen Habitatansprüchen nachgewie-

sen werden (siehe Abbildung 11). Einige sind jedoch nur als Nahrungsgäste 

oder Brutvögel der Umgebung zu werten. 
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Abbildung 11:  Nachweise von Arten der Roten Liste bzw. streng geschützter Arten im Un-

tersuchungsgebiet und seiner Umgebung. 

 
 

Erläuterung zu 

Brutvögeln des Untersu-

chungsgebietes und 

dessen Umgebung  

Insgesamt 25 Vogelarten konnten im Untersuchungsgebiet und dessen Um-

gebung als Brutvögel nachgewiesen oder ein Brutverdacht ausgesprochen 

werden (siehe Abbildung 12). Acht dieser Arten gelten als Rote Liste Arten 

oder genießen eine hohe Schutzwürdigkeit und sind im Zuge der Planung 

besonders zu berücksichtigen. 
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Abbildung 12:  Revierzentren aller Vögel im Untersuchungsgebiet und seiner Umgebung. 

 
 

 

Streng geschützte bzw. 

Arten der Roten Liste 

Von den nachgewiesenen Arten, die auf der Roten Liste geführt werden bzw. 

strengen Schutz genießen, können einige als Brutvögel ausgeschlossen 

werden, da sie nur einmalig nachgewiesen wurden bzw. für sie keine 

geeigneten Strukturen im Gebiet existieren: 

• Bluthänfling (lediglich ein Nachweis eines Paares als Nahrungsgast) 

• Grauschnäpper (Nahrungsgast, einmaliger Nachweis) 

• Mäusebussard (lediglich einmaliger Nachweis, brütet vermutlich im 

nahen Wald, im Rahmen der Amphibiennachkartierung 2021 hat sich ein 

Brutverdacht im südlich des Vorhabensgebietes liegenden Biotop 

ergeben) 

• Pirol (konnte nur einmalig aus dem nahegelegenen Waldrand verhört 

werden, Strukturen im Gebiet ungeeignet) 

• Rauchschwalbe (konnte nur einmalig als Nahrungsgast nachgewiesen 

werden, keine passenden Strukturen vorhanden) 

• Rotmilan (konnte nur einmalig im Rahmen der Voruntersuchung über 

dem Gebiet kreisend nachgewiesen werden, Planungsgebiet ist 

vermutlich ein nicht essentieller Teil des Gesamtjagdgebietes) 

• Schwarzspecht (im Juli konnten zwei gleichzeitig rufende Individuen 

nachgewiesen werden, die Beobachtungen wurden jedoch außerhalb 
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der Brutzeit des Schwarzspechtes gemacht und lassen daher nicht auf 

eine nahgelegene Brut schließen) 

• Steinkauz (konnte nur einmal im Bereich der Pferdekoppeln nordöstlich 

des Gebietes rufend verhört werden, das Vorhabensgebiet selbst weist 

keine geeigneten Strukturen auf) 

• Weißstorch (direkt nachdem die Wiese im Untersuchungsgebiet 

abgemäht wurde, konnten 24 Störche als Nahrungsgäste im Gebiet 

beobachtet werden, bei den Mäharbeiten werden viele Bodentiere 

aufgeschreckt, Mäuse und deren Nester ausgemäht, viele 

Bodenorganismen durch die Bearbeitung für den Storch leicht 

erbeutbar, daher kommt es während und nach der Mahd von großen 

Wiesen regelmäßig zu Ansammlungen von Störchen aus der 

weiträumigen Umgebung, es handelt sich jedoch nur um eine kurz 

verfügbare Nahrungsquelle (wenige Tage) da die Wiesenorganismen sich 

im Anschluss an den radikalen Schnitt erst wieder erholen müssen. Die 

Wiese im Untersuchungsbiet wird intensiv genutzt und mehrfach 

gemäht, daher wird sie als nicht essentielles Nahrungshabitat eingestuft. 

potenzielle Brutplätze sind nicht vorhanden) 

 Die übrigen Arten der Roten Liste bzw. mit hohem Schutzstatus werden im 

Folgenden einzeln behandelt und ihre Nachweispunkte werden erläutert: 

Gartenrotschwanz Es konnten insgesamt drei Reviere des Gartenrotschwanzes im Gebiet bzw. 

seiner Umgebung festgestellt werden. Von diesen drei Paaren sind zwei vom 

Baugebiet betroffen, da sie direkt an das geplante Baugebiet angrenzen und 

es damit zu einer Entwertung und vermutlich Revieraufgabe dieser beiden 

Brutpaare kommen wird. Für den Gartenrotschwanz sind CEF-Maßnahmen 

erforderlich. 

Foto 38: 

Gartenrotschwanz auf 

Singwarte im Untersu-

chungsgebiet 

(06.05:2020) 

 

Goldammer Die Goldammer brütet in einer Hecke etwa 130 m südlich des 

Vorhabensgebietes. Der Abstand des Brutreviers vom Vorhabensgebiet ist 

ausreichend groß, um eine Betroffenheit zu verneinen. Es sind keine 

Maßnahmen notwendig. 
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Grünspecht Der Grünspecht konnte mehrfach in der Umgebung des Vorhabensgebietes 

nachgewiesen werden. Der Brutplatz liegt vermutlich im Bereich des nahen 

Wäldchens östlich des Vorhabensgebietes oder im Bereich der Gehölze am 

Waldangelbach. Als Nahrungshabitat dient der gesamte Habitatkomplex der 

umliegenden Weinberge, Wiesen und Gärten. Durch Umsetzung des 

Vorhabens werden im Bezug auf den Grünspecht keine Verbotstatbestände 

ausgelöst. Es sind keine Maßnahmen notwendig. 

Haussperling Haussperlinge brüten im Bereich der Wohnhäuser der Straße „Im 

Weiherhäusle“. Die Brutplätze liegen außerhalb des geplanten Baugebietes 

und sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Foto 39: 

Haussperling in Regen-

rinne in der Umgebung 

des Untersuchungsge-

bietes (22.05.2020) 

 

Neuntöter Der Neuntöter konnte mit zwei Brutrevieren im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen werden. Eines davon liegt im Vorhabensgebiet und wird bei 

Umsetzung der Planung entfallen. Für den Neuntöter sind daher CEF-

Maßnahmen zu ergreifen. 
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Foto 40: 

Futtertragendes 

Neuntöter Männchen 

(02.06.2020) 

 

Star Es konnten vier Brutreviere von Staren im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen werden. Sie brüten im Feldgehölz im Westen des 

Untersuchungsgebietes, in den alten Obstbäumen im nordöstlich Bereich 

des Untersuchungsgebietes, in einer Streuobstwiese direkt östlich und in 

einem Feldgehölz direkt südlich des Vorhabensgebietes. Aufgrund der 

Planung entfallen wahrscheinlich drei der vier Brutstandorte. Daher sind für 

Stare CEF-Maßnahmen erforderlich (siehe Kap. 4.3.3). 

Turmfalke Turmfalken konnten mehrfach auf der Fichte im Norden des Vorhabensge-

bietes nachgewiesen werden. Es handelte sich dabei um Männchen, Weib-

chen und bereits flügge Jungtiere. Ein Nest oder Anzeichen von Revierver-

halten konnten jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Fichte wird daher 

als Sitzwarte für die Turmfalkenfamilie gewertet, das Untersuchungsgebiet 

wird zur Nahrungssuche genutzt. Ein Brutplatz in der nahen Umgebung ist 

wahrscheinlich. 
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Foto 41: 

Junger Turmfalke beim 

Sonnen (02.06.2020) 

 

Todfund Turmfalke 

2021 

Im Rahmen der ergänzenden Untersuchungen 2021 konnte ein verendetes 

Turmfalkenweibchen im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Die Ur-

sache für das Verenden des Tieres war nicht ersichtlich.  

Wendehals Der Wendehals konnte mit zwei Brutrevieren in der Umgebung des Vorha-

bensgebietes nachgewiesen werden. Eines davon liegt in nur 40 m Entfer-

nung zum geplanten Baugebiet und wird im Zuge des Vorhabens beein-

trächtigt. Für den Wendehals sind daher CEF-Maßnahmen notwendig. 

Foto 42: 

Wendehals im Untersu-

chungsgebiet 

(17.04.2020) 

 

 Bei den übrigen der im Gebiet festgestellten Vogelarten handelt es sich um 

regional und lokal weit verbreitete und nicht bestandsbedrohte Arten, bei 

denen von einer Verlagerung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Be-

reich des ökologischen Funktionszusammenhangs ausgegangen werden 

kann. Für Höhlenbrüter wie Kohl- und Blaumeise sind entsprechende Er-

satznistmöglichkeiten anzubringen. 
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4.3.3 Maßnahmen 

Vermeidungsmaß-

nahme: Bauzeitenrege-

lung 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG darf die Fällung von Gehölzen und der Abriss von Gebäuden nur 

außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 

erfolgen (siehe Abschnitt 8.0). 

Ausgleichs- + CEF-

Maßnahme: 

Gartenrotschwanz 

Für das entfallende Brutrevier des Gartenrotschwanzes ist als langfristiger 

Ausgleich eine extensiv bewirtschaftete Streuobstwiese mit mindestens 8 

hochstämmigen Obstbäumen und 800 m² extensiv bewirtschaftetem Grün-

land zu entwickeln. Als CEF-Maßnahme, um einen vorgezogenen Ausgleich 

der Fortpflanzungsstätte zu gewährleisten, sind mindestens 6 Nistkästen für 

den Gartenrotschwanz an geeigneten Standorten in der näheren Umgebung 

anzubringen und dauerhaft zu erhalten.  

CEF- Maßnahmen: 

Neuntöter 

Für des beeinträchtige Brutrevier des Neuntöters ist als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) eine Hecke mit einer Länge von mind. 

30 m zur Schaffung von neuen Nisthabitaten anzulegen. Zur Verwendung 

sollte vorwiegend größeres Pflanzmaterial in Kombination mit weiteren 

Strukturmaterialen z. B. Reisighaufen kommen, um die Entwicklungsdauer 

zu reduzieren. Eine Anlage der Hecke für den Neuntöter ist auch in Kombi-

nation mit einer Benjeshecke möglich. Bei der Artenauswahl ist auf einen 

hohen Anteil von Dornsträuchern zu achten, da der Neuntöter bevorzugt in 

Dornsträuchern wie Heckenrose, Schwarzdorn und Weißdorn seine Nester 

anlegt. Die Hecke sollte eine Mindestbreite von 10 m aufweisen, vertikal ge-

schlossen sein und einen Krautsaum auf beiden Seiten mit einer Mindest-

breite von 3 m aufweisen. Eine regelmäßige Pflege (alle 10 -15 Jahre) ist vor-

zusehen. Die Hecke sollte im strukturreichen Offenland bzw. Halboffenland 

angelegt werden, sodass ausreichende Nahrungshabitate zur Verfügung 

stehen. 

CEF-Maßnahmen: 

Star 

Für entfallende Brutplätze von Staren sind als Ersatz insgesamt mindestens 

9 Nistkästen für Stare an geeigneten Standorten in der näheren Umgebung 

anzubringen und dauerhaft zu erhalten. 

Ausgleichs- + CEF-

Maßnahme: 

Wendehals 

Für das entfallende Brutrevier des Wendehalses ist als langfristiger Aus-

gleich eine extensiv bewirtschaftete Streuobstwiese mit mindestens 12 

hochstämmigen Obstbäumen und 1.200 m² extensiv bewirtschaftetem 

Grünland zu entwickeln. Die Maßnahme kann mit den Ausgleichspflanzun-

gen für den Gartenrotschwanz kombiniert werden. Als CEF-Maßnahme, um 

einen vorgezogenen Ausgleich der Fortpflanzungsstätte zu gewährleisten, 

sind mindestens 5 Nistkästen für den Wendehals an geeigneten Standorten 

in der näheren Umgebung anzubringen und dauerhaft zu erhalten.  

CEF-Maßnahmen 

Höhlenbrüter 

Für weitere Höhlenbrüter sind Nisthilfen als Ersatz für die entfallenden 

Strukturen fachgerecht in räumlicher Nähe anzubringen und dauerhaft zu 

erhalten. Aufgrund der nachgewiesenen Reviere sind insgesamt 6 Nistkäs-

ten für Höhlenbrüter anzubringen.  

 Aufgrund der siedlungsnahen Lage sind entsprechende Kästen mit Katzen-

/Marderschutz obligatorisch. 
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Nistkastenmonitoring Ein dreijähriges Monitoring (inklusive Reinigung) im Spätjahr wird empfoh-

len, um den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen. Danach genügt eine ein-

fache, jährliche Reinigung. 

Monitoring Hecke und 

Streuobstwiese 

Die Anlage der Streuobstwiese(n) für Gartenrotschwanz und Wendehals, so-

wie die Anlage der Hecke mit Saum für den Neuntöter, sowie deren Pflege 

und Bewirtschaftung sind im Rahmen einer Funktionskontrolle in einem 

zweijährigen Abstand über insgesamt 6 Jahre nach Maßnahmenumsetzung 

zu überprüfen.  

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst. 
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4.4 Reptilien 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Reptilien nicht ausgeschlossen werden. 

Daher wurde diese Artengruppe am 22.05., 03.07., 22.07. und 11.08.2020 

untersucht. Am 28.05. und 10.06.2021 wurden ergänzende Untersuchungen 

durchgeführt. Weitere Beobachtungen wurden am 27.04. und 07.06.2021 

im Rahmen von Amphibienerfassungen gemacht. Das Planungsgebiet 

wurde nachträglich verkleinert, weshalb die Ergebnisse an den reduzierten 

Eingriffsbereich nachträglich angepasst wurden. 

4.4.1 Methodik 

Reptilienkartierung Die Reptilienbegehungen (Tabelle 6) erfolgten unter besonderer Berücksich-

tigung typischer Kleinstrukturen wie Sonnenplätze (Holz, Steine, offener Bo-

den, Altgras) insbesondere entlang von Grenzstrukturen. Auch auf ra-

schelnde Geräusche flüchtender Tiere wurde geachtet. 

 

Tabelle 5: Wetterdaten der Begehungen 

Datum Wetter Nachweis Reptilien 

22.05.2020 25 °C, vorüberziehende Wolken ja 

03.07.2020 23 °C, sonnig ja 

22.07.2020 26 °C, sonnig nein 

11.08.2020 23 °C, sonnig ja 

28.05.2021 28° C, bewölkt ja 

10.06.2021 22° C, sonnig, leichte Bewölkung Ja 

 

4.4.2 Ergebnisse und Bewertung 

Ergebnisse Es konnten Zauneidechsen, Mauereidechsen und Blindschleichen im Vorha-

bensgebiet nachgewiesen werden (Tabelle 6, Abbildung 13). 

 

Tabelle 6: Nachgewiesene Reptilienart im Untersuchungsgebiet  

und der näheren Umgebung 

Nr. Art wiss. Name Anz. N Beob Max Schut RL BW 

1 Zauneidechse Lacerta agilis 7 7 1 s V 

2 Mauereidechse Podarcis muralis 17 16 2 s V 

3 Blindschleiche Anguis fragilis 1 1 1 b N 

 

Erläuterungen zur Tabelle Anz.: Anzahl Individuen, kumulativ  

N Beob: Anzahl Beobachtungen  

Max: Maximalzahl pro Beobachtung  

Schutz: Schutzstatus BNatSchG  

RL BW: Rote Liste Status Baden-Württemberg nach Laufer (1999) 
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 Schutzstatus nach § 7 BnatSchG 

s  streng geschützt 

b  besonders geschützt 

 

RL  Rote Liste Deutschlands und der 

 Bundesländer 

0 Bestand erloschen bzw. verschollen 

1 Bestand vom Erlöschen bedroht 

 2 Bestand stark gefährdet 

3 Bestand gefährdet 

 

V Arten der Vorwarnliste 

D Datenlage unbekannt 

N Nicht gefährdet 

  

Abbildung 13:  

Fundpunkte der im Planungsgebiet (gelbe Umrandung) und seiner Umgebung nachgewiese-

nen Reptilien 

 
 

Tabelle 7: Übersicht über alle im Untersuchungsgebiet mit Umgebung nach-

gewiesenen Reptilien inklusive Geschlecht, Alter (sofern bestimmbar)  

und Beobachtungsdatum als Erläuterung zu Abbildung 13 

M: Männchen; F: Weibchen, ad: Adulttier; Ind.: Individuum (nicht näher bestimmbar); juv: Jungtier 

Nr. Art Wiss. Name Datum Anzahl Alter/Geschlecht 

1 Zauneidechse Lacerta agilis 19.05.2020 1 Ind 

2 Zauneidechse Lacerta agilis 22.05.2020 1 ad 

3 Mauereidechse Podarcis muralis 22.05.2020 1 juv 

4 Mauereidechse Podarcis muralis 03.07.2020 1 ad 

5 Mauereidechse Podarcis muralis 11.08.2020 1 ad 

6 Mauereidechse Podarcis muralis 11.08.2020 1 ad 

7 Zauneidechse Lacerta agilis 11.08.2020 1 F 
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Tabelle 7: Übersicht über alle im Untersuchungsgebiet mit Umgebung nach-

gewiesenen Reptilien inklusive Geschlecht, Alter (sofern bestimmbar)  

und Beobachtungsdatum als Erläuterung zu Abbildung 13 

M: Männchen; F: Weibchen, ad: Adulttier; Ind.: Individuum (nicht näher bestimmbar); juv: Jungtier 

Nr. Art Wiss. Name Datum Anzahl Alter/Geschlecht 

8 Zauneidechse Lacerta agilis 11.08.2020 1 M 

9 Zauneidechse Lacerta agilis 11.08.2020 1 ad 

10 Mauereidechse Podarcis muralis 11.08.2020 1 ad 

11 Mauereidechse Podarcis muralis 27.04.2021 2 M 

12 Mauereidechse Podarcis muralis 28.05.2021 1 juv 

13 Blindschleiche Anguis fragilis 07.06.2021 1 M 

15 Zauneidechse Lacerta agilis 10.06.2021 1 ad. 

16 Zauneidechse Lacerta agilis 10.06.2021 1 juv 

17 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 ad. 

18 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 juv 

19 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 ad. 

20 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 M 

21 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 ad. 

22 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 juv 

23 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 Ind 

24 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 M 

25 Mauereidechse Podarcis muralis 10.06.2021 1 juv 

 

Foto 43: 

Mauereidechse im Un-

tersuchungsgebiet 

(11.08.2020) 
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Foto 44: 

Allochthone Mauerei-

dechse im Untersu-

chungsgebiet 

(10.06.2021) 

 

 Im gesamten Untersuchungsgebiet konnten streng geschützte Zauneidech-

sen und Mauereidechsen nachgewiesen werden. Desweiteren konnte eine 

besonders geschützte Blindschleiche nachgewiesen werden. Ein Vorkom-

men von weiteren Blindschleichen im gesamten Gebiet ist wahrscheinlich. 

Anwohnerhinweis: 

Schlingnatter 

Von einem Anwohner wurde uns der Fund einer juvenilen Schlingnatter ge-

meldet. Das Tier war bereits verendet und wurde nachrichtlich in einem an 

das Planungsgebiet angrenzenden Garten (Im Weiherhäusel 40) aufgefun-

den. Die erkennbare Kopfverletzung könnte auf die Tötung und evtl. Ver-

schleppung durch eine Katze hinweisen. Der Ursprungsort der Schlingnatter 

kann daher nicht endgültig geklärt werden. Auf Nachfrage bei der Umwelt-

beauftragten von Rauenberg waren bisher keine Vorkommen der 

Schlingnatter in Rauenberg bekannt. Die sonnigen Weinberge und Brachflä-

chen östlich des Planungsgebietes weisen jedoch ein geeignetes Habitatpo-

tenzial auf. Das Planungsgebiet selbst weist insgesamt nicht die typischen 

Habitatstrukturen (Magerrasen, Wacholderheiden, sonnige Hanglagen, Ei-

senbahndämme, Straßenböschungen, Weinberge) für ein Vorkommen der 

Schlingnatter auf, ausgeschlossen ist es jedoch nicht. Es werden daher vor-

beugende Maßnahmen empfohlen. 
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Foto 45: 

Todfund Schlingnatter 

(April 2021, Foto: S. 

Sauer) 

 

 Die nachgewiesenen Zaun- und Mauereidechsen teilen sich wie folgt in die 

5 Kategorien auf: 

 

Tabelle 8: Anzahl der gesichteten Individuen in den 5 Kategorien  

(männlich, weiblich, …).  

Art Wiss. Name Männchen Weibchen 
Adult 
(Summe) 

Jungtier 
unbe-
stimmbar 

Zauneidechse Lacerta agilis (1) (1) (2) 1  2 (2) 

Mauereidechse Podarcis muralis - - 5 (7) 2 (3) - 

Zahlen in Klammern: davon außerhalb des Wirkraums. Randliche Nachweise im Untersuchungsge-

biet wurden vollständig miteinbezogen 

 

Bewertung der Ergeb-

nisse (Zauneidechsen) 

Nach Laufer (2014)3 sind alle im Eingriffsbereich nachgewiesenen adulten 

Zauneidechsen je nach Übersichtlichkeit des Geländes mit einem Korrek-

turfaktor von mindestens 6 zu multiplizieren, um die tatsächlich betroffene 

Populationsgröße zu ermitteln, da bei Erhebungen niemals alle Tiere kar-

tiert werden können. Aufgrund der Struktur des Geländes wurde der Kor-

rekturfaktor von 6 beibehalten: Es wurden zwei adulte Zauneidechsen im 

Untersuchungsgebiet nachgewiesen, deren Alter und Geschlecht nicht ge-

nau bestimmt werden konnte, sie werden jedoch als adult angenommen. 

Multipliziert mit 6 ergibt rd. 12 Zauneidechsen, die im Untersuchungsbe-

reich zu erwarten sind. Aufgrund der direkt angrenzend an das Vorhabens-

gebiet vorkommenden Zauneidechsen, die auf Basis des reduzierten Pla-

nungsgebietes außerhalb des Eingriffsbereiches liegen, hat sich die Anzahl 

der erwarteten Zauneidechsen deutlich reduziert. 

 
3 Laufer H. (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun- und Mauereidechsen. 
Aus: Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg Band 77: 94 - 142 
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Bewertung der Ergeb-

nisse (Mauereidechsen) 

Außerdem konnten 5 adulte Mauereidechsen im aktuellen Planungsgebiet 

nachgewiesen werden. Hier wird aufgrund der Habitatstrukturen und der 

erhöhten Anzahl der Begehungen ein Korrekturfaktor von 4 angewendet. 

Insgesamt werden folglich 20 Mauereidechsen im Vorhabensgebiet erwar-

tet. Aufgrund der direkt angrenzend an das Vorhabensgebiet vorkommen-

den Mauereidechsen, die auf Basis des reduzierten Planungsgebietes nun 

außerhalb des Eingriffsbereiches liegen, hat sich die Anzahl der erwarteten 

Tiere deutlich reduziert. Dabei ist zu beachten, dass im Falle der Mauerei-

dechsen nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um allochthone 

Tiere der Unterart P. m. nigriventris (zentralitalienische Linien, Venetien-Li-

nie) bzw. Hybride mit der einheimischen Unterart P. m. brongniardii han-

delt. Eines der nachgewiesenen Männchen war eindeutig grünrückig und 

weist damit auf eine allochthone Linie hin. Eindeutige Hinweise kann aller-

dings nur eine genetische Untersuchung liefern.  

 Das Vorkommen allochthoner Mauereidechsen wird oft kritisch bewertet: 

Bei einem syntopen Vorkommen mit heimischen Mauereidechsen und Zau-

neidechsen werden Verbastardierungen von Unterarten oder eine Verdrän-

gung der Zauneidechse vermutet.  

 Deshalb wird empfohlen, die Mauereidechsen in angrenzende Areale zu 

vergrämen oder umzusetzen, um eine weitere Ausbreitung der allochtho-

nen Mauereidechsen und/oder Hybride nicht weiter zu fördern.  

Bewertung der Ergeb-

nisse (Blindschleichen) 

Es konnte eine Blindschleiche im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wer-

den. Da diese Tiere sehr versteckt leben, wird jedoch eine größere Anzahl 

im Untersuchungsgebiet angenommen. 

4.4.3 Maßnahmen 

 Aufgrund des Nachweises streng geschützter Reptilien innerhalb des Unter-

suchungsgebietes und damit auch des Eingriffsbereiches sind geeignete 

CEF-Maßnahmen erforderlich. Die Naturschutzbehörde fordert üblicher-

weise pro adulter Zauneidechse 100 bis 150 m² und pro adulter Mauerei-

dechse 80 m² an Ausgleichsfläche, auf welche die Tiere umgesiedelt werden 

können.  

Flächenbedarf und Auf-

wertung durch Refugien 

(Zauneidechsen) 

In Anbetracht von ca. 100-150 m² Ausgleichsfläche pro adulter Zau-

neidechse (siehe oben) ist daher eine CEF-Fläche von mind. 1.200-1.800 m² 

für Zauneidechsen vorzusehen (Jagdhabitat in Form von Grünland), auf die 

die Tiere umgesiedelt oder vergrämt werden können. Die CEF-Fläche muss 

mit mehreren Zauneidechsenrefugien aufgewertet werden. Als Richtmaß 

dient hier 1 Refugium für 3 Individuen, somit sind mindestens 4 Refugien 

einzurichten. Hierbei sind 2 Refugien mit allen für Zauneidechsen relevan-

ten Habitatstrukturen zu errichten (Eiablageplätze, Sonn- und Versteckmög-

lichkeiten, Überwinterungshabitat). Bei 2 weiteren Refugien genügt es, zur 

Strukturanreicherung große Holz-Reisighaufen (Sonn- und Versteckmöglich-

keiten) anzulegen. 

Flächenbedarf und Auf-

wertung durch Refugien 

(Mauereidechsen) 

In Anbetracht von ca. 80 m² Ausgleichsfläche pro adulter Mauereidechse 

(siehe oben) ist eine Fläche von mind. ca. 1.600 m² vorzusehen, auf die die 

Tiere vergrämt werden können. Aufgrund des Nachweises grünrückiger 

Mauereidechsen im Untersuchungsgebiet sind die Flächen von Zaun- und 

Mauereidechsen getrennt auszuweisen. Die Fläche muss mit mehreren 
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Refugien aufgewertet werden. Als Richtmaß dient hier 1 Refugium für 3 In-

dividuen, somit sind mindestens 7 Refugien einzurichten. 3 Refugien sind 

mit allen für Mauereidechsen relevanten Habitatstrukturen zu errichten (Ei-

ablageplätze, Sonn- und Versteckmöglichkeiten, Überwinterungshabitat). 

Bei 4 weiteren Refugien genügt es, zur Strukturanreicherung große Holz-

Reisighaufen und/oder Steinhaufen (Sonn- und Versteckmöglichkeiten) 

oder eine Trockenmauer mit mind. 30 m² Ansichtsfläche anzulegen. 

CEF-Maßnahmen Die CEF-Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffes funktionsfähig 

sein. Die innerhalb der Grenzen des Bebauungsplanes vorgefundenen Rep-

tilien sind fachgerecht zu vergrämen oder zu fangen und auf bereits entwi-

ckelte CEF-Flächen umzusiedeln. Die Funktionsfähigkeit und Pflege der CEF-

Flächen sind dauerhaft zu sichern und durch eine Funktionskontrolle in ei-

nem Abstand von 1, 2 und 3 Jahren ab Eingriff zu überprüfen. 

 Bei Hinweisen auf eine unzureichende Eignung der CEF-Maßnahme sind so-

fortige Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Für die Umsetzung der 

CEF-Maßnahmen ist von einem Fachbüro eine gesonderte artenschutzfach-

liche Ausführungsplanung (Konzept zur Umsiedlung von Reptilien als CEF-

Maßnahme) zu erstellen. Die Umsetzung der Planung ist über eine ökologi-

sche Baubegleitung sicherzustellen. 

Blindschleiche Es wird empfohlen, besonders geschützte Blindschleichen im Zuge der Um-

siedlung von Zauneidechsen ebenfalls auf die CEF-Fläche für Zauneidechsen 

umzusiedeln. Diese erfüllt die entsprechenden Habitatansprüche der Blind-

schleiche ebenfalls. Eine Umsiedlung der Blindschleiche auf die Fläche für 

Mauereidechsen ist ebenfalls möglich. 

Schlingnatter Es wird empfohlen, im Zuge der Umsiedlung von Mauer- und Zauneidech-

sen künstliche Verstecke für Schlingnattern im Planungsgebiet auszulegen 

und bei Auffinden von Schlingnattern, diese ebenfalls auf die CEF-Fläche für 

Eidechsen umzusiedeln. Diese erfüllt die entsprechenden Habitatansprüche 

der Schlingnatter ebenfalls. Gegebenenfalls ist das Strukturangebot auf der 

CEF-Fläche noch zu erhöhen, sollten mehrere Schlingnattern aufgefunden 

werden. 

Vermeidungsmaß-

nahme Reptilienzaun 

Der Eingriffsbereich ist mit einem Reptilienzaun einzuzäunen, um die (Wie-

der-)Einwanderung von Reptilien zu vermeiden. Der Zaunverlauf ist im Rah-

men der artenschutzfachlichen Ausführungsplanung festzulegen. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst. 
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4.5 Amphibien 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit von Amphibien nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde 

diese Artengruppe am 05.05., 11.05.,19.05., 15.07. und 19.07.2020 

untersucht. Am 21.04., 27.04. und 07.06.2021 wurden ergänzende 

Untersuchungen im Bereich des südlichen Biotops „Feuchtgebiet südöstl. 

Rauenberg - Im Weiherhäusle“ durchgeführt.  

4.5.1 Methodik 

Amphibienuntersu-

chung 

Zur Feststellung von Amphibien anhand ihrer Rufe, sowie durch 

Sichtbeobachtung von adulten und subadulten Exemplaren, Laichschnüren 

und/oder Larven an Laichgewässern und in deren Umfeld wurden alle im 

Untersuchungsgebiet vorhandenen Gewässer untersucht. Zudem wurden 

geeignete Bereiche nach Regenfällen in der Nacht auf wanderende 

Amphibien hin abgesucht. 

4.5.2 Ergebnisse und Bewertung 

Ergebnis Es konnten Laubfrösche und Bergmolche im Untersuchungsgebiet und 

dessen Umgebung festgestellt werden. Im Rahmen der ergänzenden 

Untersuchungen konnten zusätzlich noch Larven des Feuersalamanders im 

südlichen Biotop festgestellt werden. 

 

Tabelle 9: Nachgewiesene Amphibienarten im Untersuchungsgebiet  

und der näheren Umgebung 

Nr. Art wiss. Name Anz. N Beob Max Schut RL BW 

1 Laubfrosch Hyla arborea Ca. 10 3 Ca. 10 s 2 

2 Bergmolch Triturus alpestris 2 1 2 b N 

3 Feuersalamander Salamandra salamandra Ca. 20 3 8 b V 

 

Erläuterungen zur Tabelle Anz.: Anzahl Individuen, kumulativ  

N Beob: Anzahl Beobachtungen  

Max: Maximalzahl pro Beobachtung  

Schutz: Schutzstatus BNatSchG  

RL BW: Rote Liste Status Baden-Württemberg nach Laufer (1999) 

 Schutzstatus nach § 7 BNatSchG 

s  streng geschützt 

b  besonders geschützt 

 

RL  Rote Liste Deutschlands und der 

 Bundesländer 

0 Bestand erloschen bzw. verschollen 

1 Bestand vom Erlöschen bedroht 

 2 Bestand stark gefährdet 

3 Bestand gefährdet 

 

V Arten der Vorwarnliste 

D Datenlage unbekannt 

N Nicht gefährdet 
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Abbildung 14:  

Fundpunkte der im Pla-

nungsgebiet (gelbe Um-

randung) und seiner 

Umgebung nachgewie-

senen Amphibien 

 

 

Laubfrosch  

(Hyla arborea) 

Der Laubfrosch konnte im Untersuchungsgebiet in größerer Anzahl (ca. 15 

rufende Männchen) verhört werden. Er gilt in Deutschland als gefährdet, in 

Baden-Württemerg sogar als stark gefährdet und steht unter strengem 

Schutz. Er ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Sein 

Fortpflanzungsgewässer befindet sich auf einem privaten Gelände in der 

Weinstraße 28 mit diversen Kleingewässern und naturnah gestaltetem 

Garten. Sichtnachweise gelangen trotz intensiver Suche im 

Untersuchungsgebiet nicht, der Garten des Privatgeländes liegt außerhalb 

des Vorhabensgebietes und wurde daher nicht untersucht.  

Die Eigentümer des Teiches wurden telefonisch zum Laubfrosch 

Vorkommen befragt. Der zentrale Bereich des Lebensraums dieser 

Populatoion befindet sich im Garten des Grundstückes, rund um die 

Gewässer des Gartens. Als Jahreslebensraum nutzen die Laubfrösche 

nachrichtlich vorallem die direkt südlich angrenzende Streuobstwiese, 

umliegende Gärten und Gartenteiche. 
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Foto 46: 

Blick vom Nachbar-

grundstück auf das 

Laubfroschhabitat im 

Garten eines Privatge-

ländes.  

 

 Das potenzielle Laichhabitat des Laubfrosches (Gartenteiche) liegt nicht im 

Eingriffsbereich. Außerhalb der Laichzeit hält sich der Laubfrosch in seinem 

Landlebensraum in der Umgebung auf. Im Laubwerk von Hochstauden, 

Sträuchern oder lichten Bäumen sonnen sie sich oder jagen nach Beute. Der 

von uns anhand der Habitatsturkturen ermittelte Hauptlebensraum des 

Laubfrosches, wurde uns ebenfalls von den Anwohnern beschrieben. 

Nachfolgend erfolgt eine grobe Darstellung des ermittelten 

Hauptlebensraumes des Laubfrosches. Eine Nutzung der weiteren 

Umgebung durch einzelne Tiere kann nicht ausgeschlossen werden.  
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Abbildung 15:  

Anhand der Habi-

tatstrukturen ermittel-

ter Hauptlebensraum 

Laubfrosch (magenta) 

auf Flurstück Nr. 488 

und Nr. 597/1. Angren-

zende Gehölzbestände 

und Gärten werden ver-

mutlich ebenfalls ge-

nutzt, so wie der östli-

che Hangbereich. 

 

Bergmolch  

(Triturus alpestris) 

Der Bergmolch wird in der Roten Liste als ungefährdet eingestuft. Er ist 

national besonders geschützt. Es konnten am 11.05.2020 zwei Individuen 

im erweiterten Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Beide liefen 

auf dem Radweg vom Gartenteich auf Flst. Nr. 592 in Richtung des 

Waldgebietes im Osten. Es ist davon auszugehen, dass der Gartenteich zur 

Fortpflanzung genutzt wird und sich die Landlebensräume in den 

umliegenden Gärten und dem östlich angrenzenden Gehölzbestand 

befinden. 

Foto 47: 

Da der Bergmolch beim 

Überqueren des Radwe-

ges durch Autos, Fahr-

radfahrer und Passan-

ten gefährdet war, 

wurde er in Wande-

rungsrichtung auf die 

andere Seite des Rad-

weges gesetzt. 

 

Feuersalamander 

(Salamandra sala-

mandra) 

Larven des Feuersalamanders konnten im Entwässerungsgraben auf Flst. 

Nr. 813 nachgewiesen werden. Auf Flst. Nr. 1989 befindet sich nach den 

Berichten eines Anwohners ein Winterquartier von Feuersalamandern in 

einer Blocksteinwand, die direkt an das Planungsgebiet grenzt. Der 

Landlebensraum befindet sich aufgrund der Habitatstrukturen vermutlich 
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im Bereich des Biotopes „Feuchtgebiet südöstl. Rauenberg - Im 

Weiherhäusle“. Adulte Tiere konnten nicht nachgewiesen werden.  

Foto 48: 

Feuersalamander Larve 

aus dem Entwässe-

rungsgraben im südli-

chen Biotop. 

 

  

Foto 49: 

Blick auf den Entwässe-

rungsgraben, der von 

Feuersalamandern als 

Fortpflanzungsgewässer 

genutzt wird. 
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4.5.3 Maßnahmen 

Vermeidungsmaß-

nahme Bergmolch 

Um Tötungen zu vermeiden sollte der Feldweg im östlichen Bereich nicht 

für den Baustellenverkehr genutzt werden. Insbesondere in der Zeit 

zwischen Februar und Oktober ist bei geeigneter Witterung periodisch mit 

wandernden Tieren auf dem Feldweg zu rechnen.  

Maßnahmen  

Laubfrosch 

Zur Vermeidung des Tötungsverbotes ist während der Erschließungsarbei-

ten um das Baugebiet ein Amphibienzaun aufzustellen und regelmäßig zu 

warten und zu pflegen. Die Fortpflanzungsgewässer des Laubfrosches lie-

gen außerhalb des geplanten Baugebietes. Die umliegenden Gärten werden 

als Landlebensraum genutzt. Der Hauptlebensraum des Laubfrosches ist zu 

erhalten und als Tabufläche zu werten. Eine Bebauung, Lagerung oder Be-

fahren des in Abbildung 15 dargestellten Bereiches ist zu vermeiden. 

Maßnahmen  

Feuersalamander 

Zur Vermeidung von Tötungen ist während der Erschließungsarbeiten um 

das Baugebiet ein Amphibienzaun aufzustellen und zu erhalten. Das Über-

winterungshabitat auf Flst. 1989 ist zu erhalten und mögliche Wanderungen 

zwischen den verschiedenen Lebensräumen zu ermöglichen. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst. 
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4.6 Holzbewohnende Käferarten (Claus Wurst) 

4.6.1 Methoden 

 Im Untersuchungsgebiet (USG) im Osten von Rauenberg (Karte 1) fand am 

13.05.2020 eine Erstbegehung zur Sichtung vorhandener Habitatpotenziale 

statt. Die zu Beginn der Vegetationsperiode durchgeführte Begehung er-

möglichte noch einen weitgehend freien Blick auf Stamm und Krone fragli-

cher Bäume, der für die Beurteilung von Habitatstrukturen grundlegend ist. 

Die betreffenden Bäume wurden bewertet und eingemessen. 

Hierbei ergaben sich mit Ausnahme eines Baumes mit Ausbruchhöhle (114), 

der parallel zur Erstbegehung mit einem Schöpfer beprobt werden konnte, 

keine Anzeichen für Wert gebende Habitatstrukturen im USG.  

Abbildung 16:  

USG, Luftbild aufge-

nommener Strukturen. 

Kartengrundlage: verän-

dert nach Google Earth. 

 

4.6.1 Ergebnisse und Bewertung 

Europarechtlich streng 

geschützte Arten nach 

FFH-Anhang IV: 

Juchtenkäfer oder Ere-

mit (Osmoderma ere-

mita) 

Im USG ergaben sich keine Hinweise für besiedelte Brutbäume. Sämtliche 

Bäume mit Großhöhlungen, die als besiedlungsgeeignet einzustufen wären, 

wurden mit negativem Ergebnis beprobt, (Tab. 1). 

Für weitere europarechtlich streng geschützte Arten befindet sich im USG 

kein Potenzial.  

National streng ge-

schützte Arten nach 

BNatSchG: 

Großer Goldkäfer (Pro-

taetia aeruginosa) 

Im USG ergaben sich keine Hinweise für besiedelte Brutbäume. Sämtliche 

Bäume mit Großhöhlungen, die als besiedlungsgeeignet einzustufen wären, 

wurden mit negativem Ergebnis beprobt, (Tab. 1). 

Für weitere national streng geschützte Arten befindet sich im USG kein Po-

tenzial.  
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National besonders ge-

schützte Arten nach 

BNatSchG 

 

Im USG ergaben sich keine Hinweise für besiedelte Brutbäume. Sämtliche 

Bäume mit Großhöhlungen, die als besiedlungsgeeignet einzustufen wären, 

wurden mit negativem Ergebnis beprobt, (Tab. 1). 

Vermorschende Strukturen an Weiden des Feldgehölzes im Westen lassen 

sich nicht mehr sicher zuordnen. 

Tabelle 10: Aufgenommene Habitatstrukturen. oB – ohne Befund 

Baum 

Nr. 

(Karte 1) 

Koord. 

(UTM) 

Baumart  Habitatstruktur  Befund  
114 

 

32 U 479083 

5457029 

Walnuss 

 

Ausbruchhöhle 1,7m 

 

Feucht, ohne Mulmauflage oB 

  

114a 

 

32 U 479008 

5456977 

Weide Vermorschende Ast-

bereiche 

Unklare, alte Fraßgänge 

 

 

Foto 50: 

Walnuss 114, 

13.05.2020 (Foto ©C. 

Wurst, 2020) 

 

 

Foto 51: 

Weide 114a (Foto G. 

Hafner, bioplan) 
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4.6.1 Maßnahmen 

Allgemeine Maßnahmen 

zur Totholzanreicherung 

Im USG wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung keine pla-

nungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Bei einer unvermeidlichen Inanspruchnahme der Bäume in Tab. 1 erhöht 

vorsorglich eine einfache, dauerhafte Lagerung der betreffenden Strukturen 

im Umfeld das allgemeine Totholzangebot und dessen ökologische Funkti-

onen. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst. 

 

4.7 Großer Feuerfalter 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung konnte eine 

Betroffenheit des streng geschützten Großen Feuerfalters nicht 

ausgeschlossen werden, daher wurden spezielle artenschutzrechtliche 

Untersuchungen durchgeführt. 

Vorkommen und  

Lebensgewohnheiten 

Der Große Feuerfalter besiedelt eine Vielzahl von sonnigen Lebensräumen 

des Offenlandes. Er ist im Anhang II und IV der FFH-Richtlinie gelistet und 

national streng geschützt. In Deutschland und in Baden-Württemberg ist er 

auf der Roten Liste mit der Kategorie 3 als gefährdet eingestuft. Als Nah-

rungspflanze dienen den Raupen verschiedene nicht-saure Ampferarten. 

Die Art ist in Feuchtwiesen, an Gräben, in feuchten Grünlandbrachen, aber 

auch auf Ackerbrachen und Ruderalstandorten anzutreffen. Die Falter ori-

entieren sich gerne an besonderen Strukturen in der Vegetation sowie im 

Gelände. Günstig für die Art ist ein extensiv bewirtschaftetes Nutzungsmo-

saik mit hoher Strukturvielfalt. 

4.7.1 Methoden 

 Die Begehungen der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen 

fanden im Eiablagezeitraum des Großen Feuerfalters am 03.07., 21.07 und 

11.08.2020 bei geeigneter Witterung (kein Regen, windstill bis leichter Wind) 

statt. Bei Großen Feuerfaltern ist die Kartierung von Imagines wenig 

verlässlich. Die Futterpflanzen (v.a. Stumpfblättriger und Krauser Ampfer) 

wurden daher auf Eier und frühre Raupenstadien des Falters hin 

untersucht4. Im Rahmen der Kartierungen zu anderen Artengruppen (insb. 

Reptilien) wurde zusätzlich auf Vorkommen des Großen Feuerfalters 

geachtet.  

 
4 F. Mirschel, S. Hartwig, S. Malt (2009) Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II Arten im SCI – Großer Feuerfal-

ter. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Landesamt für Umwelt- und Geologie, Referat Land-

schaftspflege/Artenschutz 
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Foto 52: 

Zur Eiablage geeignete 

Ampferpflanze im Un-

tersuchungsgebiet 

 

  

4.7.2 Ergebnisse und Bewertung 

Großer Feuerfalter Es konnten keine Nachweise des Großen Feuerfalters im Untersuchungsge-

biet erbracht werden. Es ist daher davon auszugehen, dass kein Vorkommen 

des Großen Feuerfalters im Untersuchungsgebiet vorhanden ist. 

Weitere Falterarten Im Zuge der Untersuchungen zum großen Feuerfalter konnten national be-

sonders geschützte Falterarten nachgewiesen werden. Die Ergebnisse fin-

den sich in Kap. 4.8. 

 

4.7.3 Maßnahmen 

 Es sind keine Maßnahmen notwendig. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden nicht ausgelöst. 
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4.8 Weitere besonders geschützte Arten 

 Im Rahmen der Begehungen wurden neben den streng geschützten Arten 

auch besonders geschützte Arten betrachtet. Besonders geschützte Arten 

wurden nicht systematisch untersucht. Es wurde jedoch auf besonders ge-

schützte Arten, mit deren Auftreten in Gebieten wie dem Untersuchungsge-

biet zu rechnen ist, im Rahmen der Untersuchungen explizit geachtet. 

Igel Im Untersuchungsgebiet konnten Igel gesichtet werden. Es ist davon auszu-

gehen, dass diese auch in den umliegenden Gärten verbreitet sind. Das 

nord-östlich erweiterte Untersuchungsgebiet, bietet das beste Habitatpo-

tenzial für Igel und soll erhalten bleiben. Als Maßnahme für den Igel sind 

kleintierpassierbare Einfriedungen festzusetzen. 

Eichhörnchen Im Untersuchungsgebiet konnten national besonders geschützte Eichhörn-

chen nachgewiesen werden, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-

rücksichtigen sind. Insbesondere das gesetzlich geschützte Biotop im Wes-

ten des Vorhabensgebietes wird als Habitat genutzt. Sofern das Biotop nicht 

erhalten werden kann, ist ein Biotopausgleich nötig. Dort finden Eichhörn-

chen geeignete Lebensbedingungen. 

Foto 53: 

Es konnten Eichhörn-

chen im Untersuchungs-

gebiet nachgewiesen 

werden. 

 

Weinbergschnecken Im Untersuchungsgebiet konnten mehrere Weinbergschnecken 

nachgewiesen werden. Ein bedeutsames Vorkommen dieser national 

besonders geschützten Art konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Art 

findet auf den Ausgleichsflächen, die für Anhang IV Arten und europäische 

Vogelarten bzw. im Rahmen des baurechtlichen Ausgleichs erstellt werden 

müssen, geeignete Lebensbedingungen. Aufgrund des relativ kleinen 

Aktivitätsradius dieser Art wird jedoch empfohlen im Zuge der 

Reptilienumsiedlung auch vorhandene Weinbergschnecken mit 

umzusiedeln. 

Wildbienen Wildbienen unterliegen national besonderem Schutz. So konnte im 

Untersuchungsgebiet z.B. die Große Holzbiene nachgewiesen werden. 

Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung eines großen Teils des 
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Vorhabensgebietes, kommt diesem nur eine geringe Bedeutung als 

Nahrungshabitat für Wildbienen zu. Erhebliche Beeinträchtigungen sind für 

diese Artengruppe durch das Vorhaben daher nicht zu erwarten. 

Foto 54: 

Es konnte die Große 

Holzbiene (Xylocopa vio-

lacea) im Untersu-

chungsgebiet nachge-

wiesen werden. Sie ist 

national besonders ge-

schützt. 

 

Tagfalter Es konnten national besonders geschützte Falterarten nachgewiesen 

werden. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung eines großen Teils des 

Vorhabensgebietes, kommt diesem nur eine geringe Bedeutung als 

Nahrungshabitat und Larvalhabitat zu. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

für diese Artengruppe durch das Vorhaben daher nicht zu erwarten. 

Foto 55: 

Es konnte der Hauhe-

chelbläuling (Polyom-

matus icarus) im Unter-

suchungsgebiet nachge-

wiesen werden. Er ist 

national besonders ge-

schützt und gilt in 

Deutschland als unge-

fährdet. 
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Foto 56: 
Es konnte das kleine 
Wiesenvögelchen 
(Coenonympha pamphi-
lus) im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen 
werden. Es ist national 
besonders geschützt 
und gilt in Deutschland 
als ungefährdet. 

 

  

Foto 57: 

Es konnte der Weißklee-

Gelbling (Colias hyale) 

im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen werden. 

Es ist national beson-

ders geschützt und gilt 

in Deutschland als un-

gefährdet. 

 

Fazit Die festgestellten national besonders geschützten Arten finden auf den 

Ausgleichsflächen, die für Anhang IV Arten und europäische Vogelarten 

bzw. im Rahmen des baurechtlichen Ausgleichs erstellt werden müssen, 

geeignete Lebensbedingungen. Weitere Maßnahmen sind nicht notwendig. 
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4.9 Hinweise von Anwohnern 

 Von einigen Anwohnern haben uns Hinweise auf vorkommende Arten im 

Planungsgebiet bzw. in den umliegenden Gärten erreicht. Der 

überwiegende Teil der genannten Arten wird im Bericht bereits 

abgehandelt. Weitere genannte Arten mit planungsrelevanz werden 

nachfolgend aufgezählt:  

Hornisse 

(Vespa crabro) 

Im Bereich des Birnbaumes auf Flst. Nr. 609/1 befand sich ein 

Hornissennest. Dies konnte durch uns bestätigt werden. Hornissen gelten 

als besonders geschützt. Es wird daher empfohlen den Birnbaum zu 

erhalten oder den Stammbereich als Totholzstruktur in räumlicher Nähe zu 

lagern (siehe Tabelle 11, M14). 

Gottesanbeterin  

(Mantis religiosa) 

Von einem Anwohner wird uns das Vorkommen der besonders geschützten 

Gottesanbeterin (Mantis religiosa) gemeldet. Untersuchungen zu 

Fangschrecken wurden nicht durchgeführt, die Beobachtung des 

Anwohners wurde mit einem Foto dargelegt und ist aus unserer Sicht 

plausibel. Die Gottesanbeiterin profitiert ebenfalls von den geplanten CEF-

Maßnahmen für Reptilien (Anlage von Jagdhabitat, Tabelle 11, M14) . 

Weitere Maßnahmen sind nicht notwenig.  

Rosenkäfer 

(Cetoniinae) 

Ein Vorkommen von besonders geschützten Rosenkäfern in einem 

angrenzenden Garten wurde von einem Anwohner beschrieben. Im 

Rahmen der Untersuchungen zu xylobionten Käfern konnte diese Art im 

Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Die beschriebenen 

Maßnahmen zur allgemeinen Totholzanreicherung finden auch für 

Rosenkäfer ihre Anwendung und sind im Rahmen des Eingriffsausgleichs zu 

berücksichtigen. 

 Weitere Hinweise von Anwohnern wurden entweder bereits im Bericht 

erläutert, bezogen sich auf nicht planungsrelevante Arten, oder waren nicht 

vollständig nachvollziehbar und konnten daher nicht berücksichtigt werden. 

 

  



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Sandäcker“ in Rauenberg  75 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

5.0 Tabellarische Maßnahmenübersicht  

 Eine Übersicht über die für die einzelnen Arten bzw. Artengruppen erforder-

lichen CEF-Maßnahmen und die sonstigen Maßnahmen gibt Tabelle 11. 

Tabelle 11:  Übersicht über die erforderlichen CEF-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men 

Abkürzungen: CEF: CEF-Maßnahme; V: Vermeidungsmaßnahme; A: Ausgleichsmaßnahme; GE: Gut-

achterliche Empfehlung; MI: Minimierungsmaßnahme 

Nr. 
Maß-
nah-
menart 

Maßnahme Bemerkungen Gruppe 

1 V 

Fällung von Gehölzen und Abriss von Bestands-

gebäuden ab 20. Oktober und bis spätestens 

Ende Februar  

Bauzeitenregelung Brutvögel, Fledermäuse 

2 MI 
Lineare Gehölzpflanzung (z.B. Hecke) entlang 

der Ostgrenze des Baugebietes (Radweg) 

Minimierung der Be-

einträchtigung durch 

Licht in angrenzen-

den Nahrungshabi-

taten  

Fledermäuse 

3 GE 

Erhalt Gehölzreihe an nördlichem Fledermaus-

transfer oder Neuanlage entlang Erschließungs-

straße und fledermausfreundliche Beleuchtung 

 Fledermäuse 

4 CEF 

Insgesamt  

- 5 Fledermauskästen 

- 6 Nistkästen Gartenrotschwanz 

- 9 Nistkästen Star 

- 6 Nistkästen für Höhlenbrüter 

- 5 Nistkästen Wendehals 

als vorgezogener Ausgleich für entfallende/ent-

wertete Quartiere  

 Fledermäuse, Brutvögel 

5 A 
Insgesamt 8 hochstämmige Obstbäume auf 800 

m² Extensivgrünland 
 

Brutvögel  

(Gartenrotschwanz) 

6 CEF Anlage einer Hecke mit Saumstrukturen  

Mind. 30 m x 10 m 

mit je 3 m Saum 

beidseitig 

Brutvögel (Neuntöter) 

7 A 
Insgesamt 12 hochstämmige Obstbäume auf 

1.200 m² Extensivgrünland 
 

Brutvögel  

(Wendehals) 

8 V 

Reptilien/Amphibienzaun um das Vorhabensge-

biet, um das Einwandern von Reptilien und Am-

phibien zu vermeiden 

 Reptilien, Amphibien 

9 V 

Erhalt von Fortpflanzungsgewässern und essen-

tiellen Landlebensräumen außerhalb des Pla-

nungsgebietes 

 Amphibien 

10 CEF 

Umsiedlung/Vergrämung auf CEF-Fläche mit 

mind. 1.200 – 1.800 m² Jagdhabitat und 4 Refu-

gien 

 

Reptilien (Zauneidechsen, 

GE: + Blindschleichen + 

ggf. Schlingnatter) 

11 CEF 
Umsiedlung/Vergrämung auf Fläche mit mind. 

1.600 m² Jagdhabitate und 7 Refugien  

Reptilien (Mauereidech-

sen) 

12 V 
Kein Befahren des Radweges durch Baustellen-

fahrzeuge  

Insb. zwischen Feb-

ruar und Oktober 
Amphibien (Bergmolch) 

13 A 

Lagerung von gefällten Bäumen aus dem Ein-

griffsbereich zur Totholzanreicherung in der 

Umgebung 

 Holzkäfer, Hornissen 

14 A Kleintierpassierbare Einfriedungen  Igel 
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6.0 Gesamtfazit 

Haselmaus Es konnten keine Nachweise der Haselmaus erbracht werden. 

Fledermäuse Es konnten mehrere Fledermausarten nachgewiesen werden, die das Ge-

biet überwiegend als Jagd- und Transfergebiet nutzen. Quartiere konnten 

nicht nachgewiesen werden. Einzelne Tagesquartiere in Bestandsgebäuden 

und den Bäumen sind nicht vollständig auszuschließen, daher werden ent-

sprechende Maßnahmenvorschläge definiert. 

Brutvögel Es konnten Brutstätten von streng geschützten Arten und Arten der Roten 

Liste festgestellt werden, für die geeignete Maßnahmen definiert wurden. 

Reptilien Innerhalb des Planungsgebietes konnten sowohl Zauneidechsen als auch 

Mauereidechsen nachgewiesen werden, für die geeignete Maßnahmen er-

forderlich sind. Maßnahmen für weitere Reptilien werden ebenfalls disku-

tiert. 

Amphibien Es konnten Laubfrösche, Bergmolche und Feuersalamander im Untersu-

chungsgebiet nachgewiesen werden. Es wurden Maßnahmen definiert.  

Holzbewohnende Käfer Es konnten keine planungsrelevanten Arten holzbewohnender Käfer im UG 

nachgewiesen werden. Maßnahmen zur allgemeinen Totholzanreicherung 

der Umgebung wurden vorgeschlagen. 

Großer Feuerfalter Ein Vorkommen des Großen Feuerfalters konnte nicht festgestellt werden.  

Weitere besonders ge-

schützte Arten 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Vielzahl weiterer besonders geschütz-

ter Arten nachgewiesen werden, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu 

berücksichtigen sind. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst. 
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8.0 Aktivitäts-, Eingriffs- und Maßnahmenzeiträume 

Fauna: Aktivitätszeiten Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Zauneidechse: Aktivität           1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1             

Zauneidechse: Fortpflanzung                           1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1                         

Mauereidechse: Aktivität 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mauereidechse: Fortpflanzung                         1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1           

Bergmolch: Larven im Wasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bergmolch: Fortpflanzung             1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1                   

Laubfrosch: Aktivität             1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1             

Laubfrosch: Fortpflanzung               1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1                         

Vögel: Brutzeit             1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1                   

Fledermäuse: Wochenstubenzeit                     1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1                 

Eingriff Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Reptilien: Umsiedlungsmaßnahmen (bei funktionsfähiger Ausgleichsfläche) 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 

Reptilien: Vergrämung (bei funktionsfähiger angrenzender Ausgleichsfläche) 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 

Reptilien: Eingriffe in die Vegetationstragschicht (bis 10 cm tief) 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Reptilien: Fällung von Gehölzen (Wurzeln verbleiben im Boden) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Vögel: Entfernung von Gehölzen, Gebäudeabriss 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fledermäuse allgemein: Fällung / Rodung von Gehölzen, Gebäudeabriss 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 

Ausgleichsmaßnahmen / Pflege Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Reptilien: Erstellen von Refugien: Sand, Steine, Holz / Wurzeln 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reptilien: Reptilienzaun stellen, ca. 20 cm tief im Boden, ca. 50 cm über Boden 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Reptilien: Mahdregime 1- bis 2-schürig; Abräumen; teilw. Altgras erhalten 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Neuntöter: Pflanzung von Heckenstrukturen 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Amphibien: Anlage von neuen Laichgewässern 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Legende   

Nebenphase 1 
                                   

Hauptphase 2 
                                   

Eingriff / Maßnahme am günstigsten 3 
                                   

Eingriff / Maßnahme weniger günstig 4 
                                   

Eingriff / Maßnahme ungünstig 5 
                                   

 


